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städte- und gemeinderat ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kommu-
nal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie führt
kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunalrecht und
Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat sich als
Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der kommu-
nalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift städte- und

gemeinderat ist das offizielle Organ des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenver-
band kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsen-
tiert dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 
86 Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

städte- und gemeinderat enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält städte- und gemeinderat Son-
derseiten, die überregional über Produkte und Neuheiten
für den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält
somit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit städte- und gemeinderat sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Becker, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-292

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

Ich möchte die Zeitschrift städte- und gemeinderat (10 Ausgaben)
im günstigen Jahresabonnement bestellen.
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elektronisch als Lese-PDF (€ 49,- inkl. MwSt. und Versand)
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dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

„das ist ja ein feldweg!“ deutlicher kann man das 

Missfallen über den schlechten Zustand einer straße kaum

zum ausdruck bringen. und doch haben feldwege - genauer

ausgedrückt Wirtschaftswege - im ländlichen raum eine

große bedeutung. einiger Verkehr rollt über die teils 

asphaltierten, teil mit schotter befestigten spuren: 

traktoren, erntemaschinen, düngemitteltransporte, aber

auch fahrzeuge für bau und Wartung von Windkraftanlagen

sowie biogasanlagen. Hinzu kommen reiter/innen und

fahrrad-tourist(inn)en. 

besonders an Wochenenden ist die feldflur ganz schön 

belebt. das wirkt sich auch auf die Wege aus, die oft vor

Jahrzehnten für eine weit geringere belastung angelegt

worden sind. städte und gemeinden tun gut daran, sich

über ein bedarfsgerechtes, wirtschaftliches Wegenetz 

gedanken zu machen. das geht nur gemeinsam mit den 

anliegern - landwirte und betreiber von energieanlagen. 

dabei muss auch über Kosten geredet werden. die 

Kommunen können erhaltung und ausbau der 

Wirtschaftswege nicht allein schaffen. also muss ein 

finanzierungsmodell gefunden werden, das zwischen dem

Vorteil für die anlieger und dem nutzen für die 

allgemeinheit einen fairen ausgleich schafft. 

biegt man vom feldweg in die landstraße ein, verdoppelt 

sich sogleich das Konfliktpotenzial. besonders in 

ballungsrandzonen ist das straßennetz oft überlastet und

stau an der tagesordnung. Zahlreiche autobahn-engstellen

und sperrung von autobahnbrücken verdrängen den 

lkw-Verkehr zunehmend auf bundes- und landesstraßen. 

dazu kommt die katastrophale entwicklung im 

diesel-skandal. gerichte versuchen die Kommunen zu 

zwingen, fahrverbote für ältere diesel-fahrzeuge mit 

unzulässig hohem stickoxid-ausstoß zu verhängen. die 

auswirkungen wären verheerend. Verkehr würde verlagert,

lieferketten unterbrochen, der Weg zur arbeit für viele zum 

Hindernislauf. und das aufgrund von schadstoffmessungen,

die selbst zunehmend in frage gestellt werden müssen.

denn bei der Platzierung der Messsonden an dicht 

befahrenen straßen entscheiden wenige Meter, ob eine 

Überschreitung oder einhaltung von schadstoff-grenzwerten

gemessen wird. 

die jüngsten enthüllungen beim nobelhersteller daimler

zeigen: trickserei bei der abgasreinigung war wohl 

allgemein üblich in der deutschen, ja vielleicht in der 

europäischen autoindustrie. daher muss diese industrie

auch dafür sorgen, dass die luft in den städten und 

gemeinden wieder sauber wird: durch ein kompromissloses

Hardware-update der dieselautos auf eigene Kosten.

Jetzt aber voran

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen
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Klimaschutz und 
ländlicher raum
Ideen und Impulse für erfolgreichen Klimaschutz
in ländlichen Kommunen, hrsg. v. Deutschen 
Institut für Urbanistik, A 4, 88 S., ISBN 3-88118-
617-9, kostenlos zu bestellen unter Tel. 030-
39001-253 und E-Mail: vertrieb@difu.de oder im
Internet herunterzuladen unter www.difu.de

Klimawandel und demografische entwick-
lung sind auch „in der fläche“ spürbar. Kom-

munale Klimaschutzmaßnahmen bieten häufig entwicklungs-
potenzial für ländliche gebiete, um diesen Herausforderungen zu be-
gegnen. anhand von beispielen werden Chancen und Möglichkeiten
von Kommunen im ländlichen raum in den bereichen klimafreundli-
che Mobilität, strom- und Wärmeversorgung aus erneuerbaren ener-
gien und nachhaltige landwirtschaft aufgezeigt. 

fenster im Baudenkmal:
Wert - Pflege - reparatur
Dokumentation zum 25. Kölner Gespräch zu 
Architektur und Denkmalpflege in Brauweiler, 
13. November 2017, Mitteilungen aus dem LVR-
Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Heft 31, 17
x 24 cm, 116 S., kostenlos zu bestellen über Tel.
02234-9854-569 und E-Mail: info.denkmal-
pflege@lvr.de oder im Internet herunterzuladen
unter www.denkmalpflege.lvr.de/ 

Historische fenster, selbst wenn gut erhalten und gepflegt, gehören
zu den am stärksten gefährdeten teilen von baudenkmälern. Prakti-
ker/innen von denkmalpflege und Handwerk beleuchten in der do-
kumentation die Hintergründe des grassierenden fensterverlustes
und zeigen lösungen zum erhalt der fenster auf. neben erläuterun-
gen zum denkmalwert historischer fenster werden praktische bei-
spiele der Pflege, reparatur und ertüchtigung vorgestellt.

hauptstadt des fairen
handels 2017
Dokumentation, hrsg. v. Servicestelle Kommunen
in der Einen Welt, Schriftenreihe „Dialog Global“,
Nr. 51, A 4, 56 S., im Internet kostenlos zu bestel-
len oder herunterzuladen unter https://skew.
engagement-global.de 

immer mehr Kommunen engagieren sich für
den fairen Handel. insgesamt 100 städte und
gemeinden haben sich 2017 mit mehr als 900

Projekten am bundesweiten Wettbewerb „Hauptstadt des fairen Han-
dels“ beteiligt. in der dokumentation werden die gewinnerkommunen
- Preisträger und sonderpreisträger - präsentiert. die vorgestellten Pro-
jekte reichen vom so genannten fairen stadtkaffee und einer fairen
stadtschokolade über faire Modenschauen bis hin zu aktionen mit ein-
zelhandel, gastronomie und Hotelgewerbe.

Klimaschutz & ländlicher Raum

Ideen und Impulse für erfolgreichen 
Klimaschutz in ländlichen Kommunen

Online Portal integration   29                               Bücher  31       
titelfoto: Kurt Michel / pixelio.de
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8Förderung ländlicher wegenetzkonzepte
durch das land nrw 

von Martina Hunke-Klein

Das Bürgerdialog-portal 
wirtschaftswegekonzept.de 

erstellung eines wegenetzkonzeptes in Borgholzhausen

von Dirk Speckmann
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von Bernd Mende

Finanzierung von 
wirtschaftswegen 

von Cora Ehlert
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�8 Fahrradtourismus auf
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von Norbert Schmidt  
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Wärmster april seit Beginn der 
Wetteraufzeichnungen 
der frühling hat sich im einzugsgebiet der ruhr unterschiedlich
präsentiert. das ergaben die auswertungen des ruhrverbandes.
Während die temperatur im März unter dem langjährigen Mittel-
wert lag, sorgte Hochdruckeinfluss im april häufig für frühsom-
merlich warme tage. Mit vier grad mehr als der langjährige durch-
schnitt war der april 2018 im ruhreinzugsgebiet der wärmste seit
beginn der Wetteraufzeichnungen. das Hochdruckwetter setzte
sich auch im Mai fort und machte diesen zum zweitwärmsten
Monat seit aufzeichnungsbeginn. in der bilanz ergab das für die
drei frühlingsmonate eine mittlere temperatur von 9,9 grad.

Wall, Weser und Welterbe bei der 
Landesgartenschau 2023
die stadt Höxter wird im Jahr 2023 die landesgartenschau ausrich-
ten. das Konzept mit Wall, Weser und Welterbe hat die landesre-
gierung überzeugt. Wie das nrW-landwirtschaftsministerium
mitteilte, plant die stadt unter anderem einen Verbindungsweg
von der historischen altstadt zur unesCo-Welterbestätte Kloster
Corvey entlang der Weser. außerdem sollen die Zugänge von der
innenstadt zum fluss verbessert und die historischen Wall-anlagen
um die stadt aufgewertet werden. nrW-landesgartenschauen
gibt es seit 1984. die nächste findet 2020 in der stadt Kamp-Lint-
fort statt. Zuletzt hatten 2017 mehr als eine halbe Million Men-
schen die landesgartenschau in der stadt Bad Lippspringe besucht.

ein fünftel weniger treibhausgase 
seit 1990 
die emissionen der wichtigsten treibhausgase sind zwischen 1990
und 2014 in nordrhein-Westfalen um 20,1 Prozent zurückgegangen.
Mit knapp 280 Mio. tonnen liegen sie aber immer noch auf einem
hohen niveau, teilte das statistische landesamt information und
technik nrW mit. das entspricht rund 15,8 tonnen pro einwohner/in
und Jahr. Zu den treibhausgasen gehören neben Kohlendioxid auch
Methan und distickstoffoxid. Kohlendioxid war mit einem anteil von
94 Prozent treibhausgas nummer 1, weitere vier Prozent entfallen
auf Methan, die restlichen zwei Prozent sind distickstoffoxid.

gute Qualität der nrW-Badeseen 
die badegewässer in nrW haben eine gute bis ausgezeichnete Was-
serqualität. das zeigen Messungen der gesundheitsämter, welche
die Qualität der badegewässer regelmäßig untersuchen und nach
eu-Kriterien bewerten. Wie das nrW-umweltministerium mitteilte,
ist die Wasserqualität an 105 von 109 Messstellen „ausgezeichnet“,
an zwei Messstellen gut. lediglich der elfrather see in Krefeld habe
wie im Vorjahr nur ein „ausreichend“ erhalten. grund dafür seien
Verunreinigungen mit fäkalien durch eine große Population von
Wasservögeln und Wildgänsen. 

                                      europa-news 33 gericht in Kürze  34 
    

      thema wirtschaftswege

20einsparpotenzial durch
wegenetzkonzept in

Bad Berleburg 
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23
Flurbereinigung und

neufestlegung des
wirtschaftswege-

netzes in olfen
von Birgit Kehl

wirtschaftswegeverbände als gelebte
subsidiarität 

von Thomas Kerkhoff 

25

nrw-präventionsprogramm 
„wegweiser“ gegen gewaltbereiten
salafismus 30

erwartungen der landwirtschaft an das 
wirtschaftswegenetz 28

von
Christoph
Hessel

von Thilo Waasem



thema WirtschaftsWege

6 stÄdte- und geMeinderat 7-8/20�8 

FO
TO

: A
N
D
RE

AS
 H

ER
M

SD
O
RF

 / 
PI
XE

LI
O
.D

E

tädte und gemeinden in nordrhein-Westfalen
verfügen in ihren außenbereichen über ausge-

dehnte netze von ländlichen Wegen. diese so ge-
nannten Wirtschaftswege sind nicht selten in einer
Kommune mehrere hundert oder gar tausend Kilo-
meter lang. dies macht die finanzielle, organisatori-
sche und technische dimension einer unterhaltung
und sanierung der Wege deutlich. 
die ländlichen Wege sind darüber hinaus oft von un-
terschiedlicher Qualität und funktion. so handelt es
sich zum einen um asphaltierte Wirtschaftswege
mit Verbindungsfunktion und einem hohem anteil
an durchgangsverkehr. Viele Wege sind auch als rad-
wege ausgewiesen und dienen touristischen Zwe-
cken. andere Wege wiederum sind lediglich geschot-
tert und werden ausschließlich von landwirten
befahren, da sie ackerflächen erschließen.
als besondere Herausforderung kommt der struk-
turwandel in der landwirtschaft in den vergangenen
Jahrzehnten hinzu. die größe der betriebe hat er-
heblich zugenommen, und auch die landwirtschaft-
lichen Maschinen sind größer wie auch schwerer 
geworden.

Da die anforderungen an wirtschaftswege im außenbereich der
Kommunen steigen, müssen diese für sanierung und ausbau die
nutzenden heranziehen und weitere geldquellen erschließen

Finanzierungsmöglichkeiten bei
Wirtschaftswegen 

An Kosten beteiligen daher stellt sich in den
städten und gemeinden die frage, ob die Wegenetze
den heutigen anforderungen gewachsen sind und
wie sie leistungsfähig und funktionstüchtig gehalten
werden können. ohne Zweifel kann diese Mammut-
aufgabe nicht von den Kommunen allein bewältigt
und finanziert werden. Ziel muss es letztlich sein,
auch die nutznießenden angemessen an den Kosten
zu beteiligen. 
dies sind vorrangig die eigentümer/innen der flä-
chen an den landwirtschaftlichen Wegen, insbeson-
dere die landwirte. nur der anteil, der auf die nut-
zung durch die allgemeinheit entfällt - vor allem
durchgangs- und freizeitverkehr - sollte von der
Kommune getragen werden. 
das klassische refinanzierungsmodell für grundhaf-
te straßenerneuerung im innenbereich ist das stra-
ßenbaubeitragsrecht. dieses kann auch im außen-
bereich bei Wirtschaftswegen zum tragen kommen.
das oberverwaltungsgericht nrW hat bereits im
Jahr 2006 (urteil vom 25.07.2006 - 15 a 2316/04) ent-
schieden, dass Wirtschaftswege, die im Wesentli-
chen nicht baulich oder gewerblich nutzbare grund-

s

cora ehlert ist 
referentin für 
Wirtschaft und 
Verkehr beim städte-
und gemeindebund
nrW

die autOrin

Neben den klassifizier-
ten Straßen müssen

Kommunen auch 
zahlreiche Wirtschafts-

wege unterhalten 

Wegegeld
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stücke im außenbereich erschließen, beitragsfähige
selbständige anlagen im straßenbaubeitragsrecht
sein können. 

Finanzierung nach KAG der umstand, dass Wirt-
schaftswege zum größten teil nicht zur erschließung
von siedlungen bestimmt sind, da sie überwiegend
durch den außenbereich führen, schließt eine bei-
tragserhebung nach § 8 Kommunalabgabengesetz
(Kag) nrW für einen ausbau - im gegensatz zum er-
schließungsbeitragsrecht - nicht aus. dies ergibt sich
aus dem andersartigen Vorteils- und anlagenbegriff
des § 8 Kag nrW, der alle anlagen erfasst, die den
grundstückseigentümern durch die Möglichkeit der
inanspruchnahme wirtschaftliche Vorteile bieten.
der wirtschaftliche Vorteil erfasst nicht nur eine stei-
gerung des gebrauchswerts baulich oder gewerblich
nutzbarer grundstücke, sondern betrifft alle nutzun-
gen, die durch eine verkehrliche erschließung des
grundstücks möglich werden. 
aufgrund der rechtsprechung des oVg nrW haben
viele nrW-Kommunen die Wirtschaftswege entspre-
chend der Mustersatzung des städte- und gemein-
debundes (stgb) nrW in ihre straßenbaubeitrags-
satzung aufgenommen oder eine separate straßen-
baubeitragssatzung für Wirtschaftswege erlassen.
ein positiver aspekt des Kag-Modells ist, dass die 
direkten anlieger einer erneuerten straße vorteils-
gerecht zu beiträgen herangezogen werden. so
mussten anlieger von Wirtschaftswegen bereits in
zahlreichen Kommunen Kag-beiträge entrichten. 

Aus Sicht aller gerecht? in der kommunalen Praxis
stößt eine abrechnung von Wirtschaftswegen nach
Kag jedoch nicht selten an seine grenzen. die tatsa-
che, dass landwirte im außenbereich häufig auf das
gesamte Wirtschaftswegenetz angewiesen sind, um
ihre Hofstelle oder ihre Äcker zu erreichen, führt dazu,
dass es oft als ungerecht empfunden wird, wenn nur
die unmittelbaren anlieger zu beiträgen herangezo-
gen werden. 
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch noch
die Möglichkeit zur erhebung besonderer Wegebei-
träge gemäß § 9 Kag nrW. Wenn straßen und Wege,
die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind,
aufwändiger ausgebaut werden müssen, als es nach
ihrer gewöhnlichen bestimmung notwendig wäre,
kann die Kommune von den eigentümern dieser
grundstücke besondere Wegebeiträge erheben. 
erforderlich ist allerdings eine kommunale satzung.
Zudem können für Wege, die im rahmen der üblichen
land- und forstwirtschaftlichen nutzung beansprucht
werden, in der regel keine beiträge nach § 9 Kag nrW
erhoben werden. dies gilt selbst dann, wenn moderne
und schwere Maschinen eingesetzt werden, da dies
gerade heute den normalfall darstellt. aufgrund des
beschränkten anwendungsbereichs der Vorschrift - et-
wa auf sand-, Kies- oder tongewinnung oder größere

ferienanlagen im außenbereich -, spielt die Vorschrift
bislang in der Praxis keine herausragende rolle.

Alternative Wegeverband Viele Kommunen zei-
gen daher interesse an einer abrechnung nach dem
so genannten Verbandsmodell. im rahmen eines zu
gründenden Wirtschaftswegeverbandes bildet in der
regel der gesamte außenbereich das Verbandgebiet,
die flächeneigentümer werden neben der Kommune
zu jährlichen Verbandsbeiträgen herangezogen. so
kann das gesamte Wirtschaftswegenetz nach und
nach saniert werden. dieses vom stgb nrW unter-
stützte Modell hat den Vorteil, dass - im gegensatz
zum straßenbaubeitragsrecht - auch unterhaltungs-
maßnahmen finanziert werden können. aufgrund
zahlreicher rechtsfragen ist ein solcher Verband bis-
lang in nrW jedoch noch nicht gegründet worden.
einige Modellkommunen in nrW arbeiten aber eng
zusammen, um das Projekt in die tat umzusetzen.

Flurbereinigung hilft alternativ nutzen viele
Kommunen die Möglichkeit, im rahmen eines flur-
bereinigungsverfahrens von fördermitteln für den
Wegebau zu profitieren. auf diese Weise sind in den
vergangenen Jahren viele gute Wegenetze im außen-
bereich entstanden. das Verfahren kann auch ge-
nutzt werden, um innerhalb der teilnehmenden-ge-
meinschaft zu diskutieren, welche Wege in Zukunft
noch gebraucht werden und welchem ausbaustan-
dard diese genügen müssen. 

als geeignetes instrument erweisen sich in diesem
Zusammenhang die vom land nrW geförderten We-
genetzkonzepte. die Kommunen erwarten vom land
darüber hinaus aber nicht nur konzeptionelle unter-
stützung, sondern auch konkrete Hilfe bei infrastruk-
turmaßnahmen. so ist aus kommunaler sicht ent-
scheidend, dass das land die bisherige förderung der
Wegekonzepte ausbaut und ein förderprogramm zur
sanierung von Wirtschaftswegen auflegt. 
es geht also darum, die Kommunen bei der sanierung
ihrer Wirtschaftswege nicht allein zu lassen. Zum ei-
nen sollten die anliegenden an den Kosten beteiligt
werden. Zum anderen muss das land die Kommunen
stärker finanziell unterstützen. ◼

Durch den Einsatz 
großer Traktoren und
Arbeitsgeräte werden 
Wirtschaftswege
immer stärker belastet
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Das nrw-Ministerium für umwelt, landwirtschaft, natur- und 
verbraucherschutz fördert die erstellung ländlicher wegenetzkonzepte, 
nicht aber den ausbau der wege

Hilfe bei der Bestandsaufnahme

ie Wegenetze in nordrhein-Westfalen wurden
im Wesentlichen in den 1950er- bis 1970er-Jah-

ren für die seinerzeit vorherrschenden besitz- und
bewirtschaftungsverhältnisse in der landwirt-
schaft geplant und gebaut. inzwischen sind gravie-
rende Änderungen in besitz, betriebsgrößen, Pro-
duktionsweisen sowie vielfältige zusätzliche inner-
und außerlandwirtschaftlichen nutzungen einge-
treten. eine auswertung der atKis-daten für die
nordrhein-westfälischen landkreise hat eine länge
des Wirtschaftswegenetzes von rund 140.000 Kilo-
metern - ohne unterscheidung nach eigentum - er-
geben. 
das ländliche Wegenetz weist vielerorts wegen der
erheblich geänderten anforderungen qualitative
und funktionale defizite auf. die gründe liegen ei-
nerseits in einer unzureichenden oder unterbliebe-
nen Wegeunterhaltung, aber auch in der fehlenden
rechtzeitigen respektive innovativen auseinander-
setzung mit den aktuellen anforderungen durch die
örtlichen Verantwortlichen. die Handlungsnotwen-
digkeit wird durch die Haushaltssituation vieler Kom-
munen verschärft.
das nrW-Ministerium für umwelt, landwirtschaft,
natur- und Verbraucherschutz (MulnV) hat die the-
matik in Vorbereitung der aktuellen eu-förderperi-

ode aufgegriffen. aufgrund des immensen investiti-
onsbedarfs musste auf eine ungesteuerte förderung
des ländlichen Wegebaus verzichtet werden. Jedoch
hat das MulnV in der aktuellen eu-förderperiode
über das nrW-Programm „ländlicher raum 2014 bis
2020“ als neue fördermaßnahme die erarbeitung
ländlicher Wegenetzkonzepte ermöglicht. diese bie-
ten eine grundlage für die konzeptionelle auseinan-
dersetzung und investitionsentscheidung in multi-
funktionale und zukunftsgerechte Wegenetze und
somit eine Hilfestellung für die Kommunen.

Regeln der Förderung die förderung richtet sich
an Kommunen in dem für das nrW-Programm
„ländlicher raum 2014-2020“ definierten gebietsku-
lisse „ländlicher raum“. sie erfolgt auf basis der richt-
linie über die gewährung von Zuwendungen zur för-
derung einer integrierten ländlichen entwicklung, die
derzeit neu gefasst wird. die richtlinie wird durch ei-
nen leitfaden konkretisiert.
gegenstand der förderung ist die erarbeitung länd-
licher Wegenetzkonzepte, die möglichst das gesam-
te gemeindegebiet umfassen sollen. Hierbei sind
die vorhandenen Wege - unabhängig von der eigen-
tumssituation - nach ihrer verkehrlichen bedeu-
tung sowie ihrer bedeutung für natur und land-

Damit Kommunen einen Überblick
über den Zustand ihrer Wirtschaftswege 
erhalten, fördert das Land NRW 
ländliche Wegenetzkonzepte 
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martina hunke-Klein
ist referatsleiterin
flurbereinigung im
nrW-Ministerium für
umwelt, landwirt-
schaft, natur- und 
Verbraucherschutz 
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Netz kennen



die bewilligung der förderanträge erfolgt auf basis
von auswahlkriterien, welche die ländlichen struktu-
ren einschließlich der siedlungsstruktur, die landwirt-
schaftliche situation und die agrarstrukturellen Ver-
hältnisse sowie den nutzungsdruck oder die
notwendigkeit eines Konzepts abbilden. dabei wur-
den weitgehend einheitliche und transparente daten-
grundlagen verwendet. seit beginn der förderung im
Jahr 2016 konnten für alle förderanträge die notwen-
digen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

Motive und Nutzen im Zusammenhang mit der
förderung ländlicher Wegenetzkonzepte waren auf
seiten der Kommunen beispielhaft mehrere aspek-
te zur eigenen Motivation und zu den Vorteilen ei-
nes ländlichen Wegenetzkonzeptes von bedeu-
tung: 

• Klärung der Faktenlage: das tatsächliche Wege-
netz auf dem gebiet einer gemeinde ist vielfach
deutlich umfangreicher als das Wegenetz im kom-
munalen eigentum oder in kommunaler unterhal-
tungspflicht (rund 60 Prozent). Viele Wege in pri-
vatem eigentum erfüllen dennoch eine wichtige
funktion in der netzstruktur, beispielsweise im
tourismus. 

thema WirtschaftsWege
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schaft in einem geografischen informationssystem
(gis) zu erfassen und zu einem multifunktionalen
sowie zukunftsfähigen Kernwegenetz zu kategori-
sieren. 

Optionen entwickeln diese Kategorisierung hat
unter breiter beteiligung der relevanten akteure und
akteurinnen vor ort sowie unter berücksichtigung
vorhandener Planungen zu erfolgen. abschließend
sollen sich Handlungsoptionen für investitionsent-
scheidungen und für eine dauerhafte unterhaltung
der Wege ableiten lassen. es hat sich gezeigt, dass
insbesondere die beteiligung der örtlichen bevölke-
rung und der unterschiedlichen nutzendengruppen
zu einer höheren akzeptanz von entscheidungen
führt.
die förderung beträgt maximal 50.000 euro je Kon-
zept und kann bei den dezernaten 33 „ländliche ent-
wicklung, bodenordnung“ der bezirksregierungen
beantragt werden. stichtag ist der 31. oktober für ei-
ne förderung im folgejahr. 

Die meisten Anträge
zur Förderung 
kommunaler 
Wegenetzkonzepte
kamen in den Jahren
2016 (rot), 2017
(orange) und 2018
(hellorange) aus
Westfalen
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Gesamtsanierung
erforderlichEinzelmaßnahmen

erforderlich
in Ordnung

Ausbauzustand

Lediglich 18 Prozent der rund 10.500 Kilometer Wirtschafts-
wege, die 2016 und 2017 dokumentiert wurden, waren in
Ordnung

17 %

18 %65 %
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• Feststellung der Nutzendengruppen und ihres Ver-
haltens: Kategorisierung des Wegenetzes, damit es
den heutigen multifunktionalen anforderungen
gerecht wird

• Überprüfung der Netzstruktur: Was ist wichtig, was
gegebenenfalls entbehrlich - etwa Parallelstruktu-
ren, Mehrfacherschließungen - für die künftige ent-
wicklung im außenbereich - bei bedarf umsetzung
durch ein bodenordnungsverfahren 

•  Handlungsempfehlungen für das künftige Wege-
netz zu ausbau, sanierung, umbau und rückbau,
um einerseits vorhandene Haushaltsmittel und
Kostenbeteiligung dritter zielgerichtet einzusetzen
und andererseits zu entscheiden, was mit nicht
mehr benötigten Wegeflächen geschehen soll.

•  Akzeptanz durch beteiligung der örtlichen bevöl-
kerung und nutzendengruppen

•  Nutzung eines GIS ermöglicht Weiterentwicklung
oder feinabstimmung des Wegenetzkonzeptes 

in den Jahren 2016 und 2017 wurden 26 Wegenetz-
konzepte fertiggestellt. aktuell werden sieben Kon-
zepte (stand 15.05.2018) bearbeitet. 2016 und 2017
wurden rund 10.500 Kilometer Wege dokumentiert
und konzeptionell betrachtet. davon sind lediglich 18
Prozent - sprich: knapp 1.900 Kilometer Wege - in ei-
nem guten Zustand (siehe schaubild seite 9). bei
rund 6.800 Kilometern sind einzelmaßnahmen not-
wendig. Hierzu gehören beispielsweise die erneue-
rung der oberfläche, der entwässerung oder der ban-
kette. ist eine gesamtsanierung nötig, sind für
nachhaltige investitionen die aktuellen Planungs-
und ausbauparameter zu beachten. 
das schaubild links zeigt die Verteilung der Weglän-
gen auf die einzelnen Wegekategorien sowie die Än-
derungen zwischen ist- und sollzustand. die redu-
zierung bei der gesamtlänge der multifunktionalen
Wege (-1,5 Prozent) erfolgt überwiegend zugunsten
von Hauptwirtschaftswegen (Kategorie C), weniger
wichtigen Wegen (Kategorie g) und nicht mehr 
genutzten Wegen (Kategorie H). 
bei rund 570 Kilometer nicht mehr vorhandener oder
nicht mehr genutzter Wege ergibt sich rein rechne-
risch ein beachtliches flächenpotenzial von rund 256
Hektar. dabei ist auch auf die entstehung der Wege -
etwa durch flurbereinigung - zu achten. in diesem
fall müsste per satzungsänderung bekannt gemacht
werden, dass der Weg nicht mehr genutzt werden
soll. ◼

Grundsätze und Arbeitsanleitung, hrsg. v. Ver-
band der Feuerwehren in Nordrhein-Westfa-
len (VdF NRW) in Kooperation mit dem
Städte- und Gemeindebund NRW, A 4, 20 S.,
im Internet kostenlos herunterzuladen unter
www.vdf-nrw.de 

die arbeitsanleitung beschreibt in zehn
schritten den Weg zu einem praxistaug-
lichen und rechtssicheren brandschutzbe-
darfsplan. Ziel ist es, den gut 92 Prozent
der nrW-Kommunen, die nicht über eine
berufsfeuerwehr im sinne von § 8 bHKg
nrW verfügen, durch transparente Pro-
zesse die brandschutzbedarfsplanung zu

erleichtern. das Konzept schließt eine
neue regel zur einfachen erstellung eines
brandschutzbedarfsplans mit gefähr-
dungsbezogenen schutzzielen ein. dem
städte- und gemeindebund nrW als Ko-
operationspartner war es wichtig, deutlich
zu machen, dass die Kommunen bei der
festlegung der schutzziele größtmögli-
chen gestaltungsspielraum haben. die ar-
beitsanleitung konkretisiert die „Handrei-
chung zur brandschutzbedarfsplanung für
kommunale entscheidungsträger“, die das
Ministerium des innern und die arbeits-
gemeinschaft der kommunalen spitzen-
verbände 2016 erstellt hatten. 

Brandschutzbedarfsplanung für kreisangehörige
Kommunen ohne Berufsfeuerwehr
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Als Folge der Wegenetzkonzepte wird die Länge der Wege in
manchen Kategorien reduziert, in anderen nimmt sie zu

SC
H
AU

BI
LD

: M
U
LN

V 
N
RW

 



DEZENTRALE VERSORGUNG

Stadt voller Energie 
Die Zukunft der Energieversorgung ist lokal und dezentral. Der weltmarktführende  
Technologiekonzern Siemens entwickelt dezentrale Energiesysteme für Kommunen 
und Städte. Durch die Umrüstung steigern sie ihre Attraktivität und Nachhaltigkeit.

Die weißen Rotorblätter der Windräder laufen ohne 
Pause, während sich die warmen Sonnenstrahlen 
ihren Weg durch die Wolkendecke bahnen. Nach 

und nach fällt das helle Licht schließlich auf die blau schim-
mernden Solarpaneele. Von dort fließt der gewonnene Strom 
in das anliegende Verteilnetz, wo er direkt verbraucht wird. 
Doch leider lassen sich diese Kraftwerke der Natur nicht 
steuern. Technologien für dezentrale Energiesysteme von 

Siemens helfen, überschüssige Energie aus Wind und Sonne 
zu speichern, wenn sie gerade nicht gebraucht wird. Durch  
flexible Lasten wie Batteriespeicher oder Elektrolyseure kann 
die Energie später in anderen Sektoren wie der Elektromobi- 
lität genutzt werden. Diese innovative Versorgungsvariante 
bietet besonders für Städte und Kommunen großes Potenzial.

Stets gut versorgt
Denn ein mit Speichertechnologien modernisiertes System 
sichert in Zeiten zunehmender Energieeinspeisung aus den 
variablen Energieträgern Wind und Sonne die ständige Ver-
sorgung und fördert die Stabilität des Netzes. Gleichzeitig 
steigert es die Wirtschaftlichkeit der Kommunen: Investi-
tionen lassen sich unter anderem mithilfe von innovativem 
Datenmanagement minimieren. So ist die Umrüstung mit 
niedrigen Kosten wie auch einem geringen Aufwand ver-
bunden (siehe Kasten).    

Wunsiedel geht bereits mit gutem Beispiel voran: Anfang 
des Jahres rüstete die bayerische Stadt das Energiesystem 
um. Der Ort mit der ältesten Naturbühne Deutschlands 
wagte den Schritt in Richtung Digitalisierung und bietet 
nun einen spannenden Einblick in das System einer entste-
henden „Smart City“ – mit der Unterstützung von Siemens 
als starkem Technologiepartner.

In drei Schritten zum  
optimierten Energiesystem:
•  Zunächst ist eine Bestandsaufnahme wichtig. Danach 

richtet sich, welcher Anlagetyp sich am besten eignet.

•  Eine eingehende Beratung durch die Siemens-Experten 
hilft bei der richtigen Entscheidung.

•  Siemens unterstützt die Finanzierung zukunftsorientier- 
ter Systeme mit innovativen Kostenmodellen. Weiteres 
Plus: Die gewonnenen finanziellen Freiräume können 
zur Finanzierung nachhaltiger Projekte genutzt werden.

Mehr unter:  
siemens.com/magazin/wunsiedel

ADVERTORIAL

Kraft der Natur:  
Das dezentrale Energiesystem 
von Siemens bietet  
Kommunen viele Vorteile
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Mit dem online-werkzeug ist Öffentlichkeitsbeteiligung bei der erstellung ländlicher
wegenetzkonzepte besser zu organisieren und Fristen aus Förderprogrammen sind
leichter einzuhalten

Das Bürgerdialog-Portal 
wirtschaftswegekonzept.de 

•  Welche Wege oder brückenbauwerke können ge-
gebenenfalls im standard gesenkt werden?

•  Wo besteht optimierungsbedarf?

die Menschen vor ort kennen die örtliche Wegesi-
tuation genau und haben einen großen Wissens-
schatz, den es zu nutzen gilt. daher ist es wichtig, zu
Projektbeginn umfassend im rahmen von einfüh-
rungsveranstaltungen die Projektziele und die Vor-
gehensweise detailliert und transparent zu vermit-
teln. denn es geht perspektivisch auch um fragen der
finanzierbarkeit: Was will oder kann man sich an We-
ge-infrastruktur leisten?

Beteiligte einbeziehen Vor diesem Hintergrund
wird klar, dass jede aussage großes gewicht hat und
entsprechend überlegt zu treffen ist. die beteiligten
müssen eng in die bearbeitung von Wirtschaftswe-
gekonzepten einbezogen werden. es geht dabei auch

Bernd mende ist 
geschäftsführender
gesellschafter der 
ge-Komm gmbH i 
gesellschaft für 
kommunale 
infrastruktur

der autOr

ie erstellung von Wirtschaftswegekonzepten
ist ein komplexes Vorhaben. es erfordert ne-

ben hohem fachlichem Know-how beispielsweise
ein stringentes Zeitmanagement, um den vorgege-
ben terminrahmen der förderprogramme einzuhal-
ten. 
Von herausragender bedeutung ist aber vor allem
die einbeziehung der bürgerinnen und bürger in
solch komplexe Projekte. schließlich geht es bei der
erstellung ländlicher Wegenetzkonzepte um die
ehrliche beantwortung wichtiger Zukunftsfragen:

•   Welche Wege oder brückenbauwerke werden per-
spektivisch noch benötigt?

•   Welche Wege oder brückenbauwerke können ge-
gebenenfalls entfallen respektive auf dritte über-
tragen werden?

•   Welche Wege oder brückenbauwerke sind zu er-
tüchtigen?

D

Als Gesellschaft 
für kommunale 

Infrastruktur 
unterstützt die 

Ge-Komm GmbH
Städte und Gemeinden

bei der Erstellung 
kommunaler 

Wirtschaftswege-
konzepte
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Auf dem Portal können
sich Interessierte über
das Wirtschaftswegenetz
ihrer Kommune 
informieren und an der
Konzepterstellung
mitwirken

In der Kartenansicht
lassen sich Attribute 
der Wege sowie GPS-
kodierte Fotos aufrufen 
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um Vertrauen und glaubwürdigkeit - und darum, den
betroffenen Ängste zu nehmen.
dazu ist es wichtig, alle beteiligten umfassend und
permanent über den Projektstand auf dem laufen-
den zu halten. das auslegen gedruckter Pläne in den
rathäusern oder das Verteilen von Karten aus dem
elektronischen Zeichengerät zur einsichtnahme ist
nicht mehr zeitgemäß. gleiches trifft auf das bloße
einstellen von Plänen im unveränderbaren Pdf-for-
mat ins internet zu. 
bürgerinnen und bürger wollen heute - völlig zu
recht - in vielerlei Hinsicht mobil sein und entschei-
den, wann und wo sie sich informieren. sie wollen ei-
nen flexiblen Zugriff auf alle wichtigen informatio-
nen und wollen den ansichtsmodus selbst
bestimmen oder verändern können - etwa durch das
ein- und ausblenden bestimmter informationen wie
touristische routen oder ÖPnV-strecken. auch das
bereitstellen geokodierter fotos trägt dazu bei, dass
sich interessierte rasch ein bild von der örtlichen si-
tuation machen können, um Verwechslungen zu ver-
meiden. 
selbstredend müssen in dem Kartenmaterial auch
funktionen zur längenmessung zur Verfügung ge-
stellt werden, damit sich abkürzungen und umwege
auf einfache Weise recherchieren lassen. Wesentlich
ist insbesondere ein bürger/innenfreundlicher da-
tenzugriff ohne große Mühe von unterschiedlichen
orten und zu unterschiedlichen Zeiten - unabhängig
von Öffnungszeiten der Verwaltung oder Ähnlichem. 

Flexible Online-Information gemäß dem Mot-
to „bürgerbeteiligung braucht neue, zeitgemäße
Wege“ wurde das gis-gestützte bürgerdialogportal
wirtschaftswegekonzept.de entwickelt. es trägt zur
stärkung der modernen beteiligungskultur für
komplexe Zusammenhänge im bereich der ländli-
chen Wegenetzkonzepte bei. die internetbasierte
Plattform bietet die Möglichkeit, allgemeine und
weiterführende informationen in flexiblen, indivi-

duell gestaltbaren ansichten abzurufen sowie in
form von Kommentaren stellung zu nehmen. 
das Portal hat sich in der Praxis bewährt. Zahlreiche
Kommunen haben gute erfahrungen mit dem bür-
gerdialog-Portal wirtschaftswegekonzept.de ge-
macht. die Verwaltungen berichten übereinstim-
mend von einer deutlichen reduzierung der
arbeitsaufwändigen direkten bürger/innenanfra-
gen. folge ist eine spürbare entlastung gegenüber
herkömmlichen bürger/innen-beteiligungsverfah-
ren. 
ebenfalls wird geschätzt, dass keine eigene edV-in-
frastruktur mit administration aufgebaut werden
muss. diese leistungen werden komplett extern er-
bracht und ermöglichen zudem eine beteiligung
rund um die uhr an sieben tagen in der Woche.
auch für den fall, dass ein(e) nutzende(r) außer-
halb der regulären arbeitszeit eine dringende frage
hat, gibt es eine regelung.

Weiterhin Versammlungen ein bürgerdialog-
Portal ersetzt bewusst keine bürgerversammlun-
gen, ergänzt diese aber zeitgemäß und in idealer
Weise (24/7) und trägt so zu einer höheren akzep-
tanz komplexer gesamtprojekte bei. auch lässt sich
der straffe zeitliche rahmen aus den Vorgaben der
förderprogramme besser nutzen. das Portal steht
beispielsweise in den gesamten schulferien zur
Verfügung. 
darüber hinaus ist eine gis-basierte beteiligungs-
form eine gute gelegenheit für Kommunalverwal-
tungen, sich öffentlichkeitswirksam als fortschritt-

lich zu präsentieren. auch nach dem formellen
abschluss der Projekte bietet das Portal - sofern ge-
wünscht - eine zentrale anlaufstelle für anregun-
gen und Kommentare. 
es ist wichtig, dass sich Wirtschaftswegekonzepte
flexibel an Veränderungen anpassen lassen - etwa
neubau oder erweiterung von ställen, biogas- oder
Windkraftanlagen. Kein ländliches Wegenetzkon-
zept sollte „in stein gemeißelt“ sein. Vielmehr soll-
te jederzeit die Möglichkeit der fortführung beste-
hen. ◼
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Bedarfsgerechte ländliche Wegeinfrastruktur
Bei der erstellung eines wegenetzkonzeptes musste die stadt
Borgholzhausen viel Überzeugungsarbeit leisten, wobei intensive
Bürgerbeteiligung letztlich den schlüssel zum erfolg bildete 

ie „lebkuchenstadt“ borgholzhausen liegt reiz-
voll in einem sattel des teutoburger Waldes,

was zu einer frühen besiedlung mit einer Kirchen-
gründung um 800 und der errichtung der stamm-
burg der grafen von ravensberg im 11. Jahrhundert
geführt hat. das stadtgebiet umfasst eine fläche von
56 Quadratkilometern und ist neben den Waldflä-
chen entlang des teutoburger Waldes vor allem land-
wirtschaftlich geprägt. die 9.000 einwohner/innen
leben etwa zur Hälfte im stadtzentrum, die übrigen
verteilen sich auf zwölf ortsteile. 
diese streubebauung bedingt ein historisch ge-
wachsenes und nach vereinzelten flurbereinigun-
gen seit Jahrzehnten im Wesentlichen unveränder-
tes kommunales netz von Wirtschaftswegen
außerhalb der siedlungsbereiche. dieses umfasst
rund 123 Kilometer asphaltierte straßen, 44 Kilome-
ter Wege mit wassergebundener decke und 59 Kilo-
meter unbefestigte Wege. Hinzu kommen viele klei-
nere Waldwege.

Politische Widerstände angesichts fehlender
Haushaltsmittel führte der steigende sanierungsbe-
darf über die Jahre dazu, dass der standard vieler
straßen und Wege nicht aufrechterhalten werden
konnte. daher schlug die stadtverwaltung dem rat
im Jahr 2013 vor, durch eine externe bestandsaufnah-
me konkrete anhaltspunkte und Handlungsempfeh-
lungen für den künftigen umgang mit dem Wege-
netz zu erhalten. für diese initiative fand sich damals
aber keine Mehrheit.
Zur bürgermeisterwahl im september 2015 hat der
Verfasser das thema Wirtschaftswege erneut aufge-
griffen, und schließlich im amt konnte er für den
Haushaltsplan 2016 die bereitstellung entsprechen-
der Mittel erreichen. im März 2016 hat der borgholz-
hausener ausschuss für Planungs- und bauangele-
genheiten dann mit knapper Mehrheit die
erarbeitung eines ländlichen Wegenetzkonzeptes
und die beantragung einer 75-Prozent-förderung aus
eler-Mitteln beschlossen. 

der autOr

dirk speckmann 
ist seit oktober
2015 bürgermeister
der stadt 
borgholzhausen

Die Burg Ravensberg bei Borgholzhausen ist zu Fuß über
Wirtschaftswege zu erreichen
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Zum Projektteam gehören
(v. links) Magnus Lindner,
Fred Peters und Fach-
bereichsleiterin Kerstin Otte
von der Stadtverwaltung
Borgholzhausen, Bernd
Mende als Geschäftsführer
der Ge-Komm sowie 
Bürgermeister Dirk 
Speckmann

die fraktionen mit besonders ökologisch oder land-
wirtschaftlich orientiertem Wählerspektrum ver-
weigerten trotz der geringen eigenbeteiligung da-
mals ihre Zustimmung. ihre argumente waren
unter anderem, dass bauhof und Verwaltung selbst
den Zustand der Wege kennten und das Wegenetz
kategorisieren könnten, dass bedarf dokumentiert
würde, der später finanziell nicht umsetzbar wäre,
dass sich durch den bevorstehenden a 33-lücken-
schluss die Wegenutzung in teilen ändern würde
und dass ein allzu starres soll-Konzept die jährli-
chen beratungen zum straßenerhaltungspro-
gramm massiv einenge. ferner wurde unterstellt,
dass ein solches Konzept letztlich in der schublade
verschwinden würde und dass es der erste schritt
zur einführung einer künftigen beitragspflicht der
anlieger im außenbereich sei.
das wohl wichtigste argument für ein Wegenetz-
konzept war, dass die zahlreichen, vor Jahrzehnten
oftmals in eigeninitiative befestigten gemeinde-
wege - später mit einer dünnen asphaltdecke ver-
sehen - von tragfähigkeit und breite der belastung
durch die industrialisierte landwirtschaft inzwi-
schen nicht mehr gerecht werden. Zur schonung
der finanziellen und natürlichen ressourcen sei da-
her ein auf klare Prioritäten und nachhaltigkeit
ausgerichteter Handlungsleitfaden unter intensi-
ver beteiligung der anlieger unabdingbar.

Sorgfältige Auswahl Parallel zur beantragung
der fördermittel erfolgte eine sorgfältige auswahl
des externen dienstleisters, bei der neben der fach-
lichen eignung insbesondere ein ausgereiftes Kon-
zept für eine umfassende und professionelle bür-
gerbeteiligung entscheidendes Kriterium war.
nachdem seitens der bezirksregierung detmold der
förderbescheid in aussicht gestellt wurde, erfolge
anfang februar 2017 die beauftragung des büro ge-
Komm gmbH, gesellschaft für kommunale infra-
struktur aus der niedersächsischen nachbarstadt
Melle. 
das büro führte zunächst eine umfassende aufnahme
des ist-Zustandes der Wegeinfrastruktur in borgholz-
hausen durch. Hierbei wurden die Wege in verschiede-
ne Kategorien eingeteilt, die den ausbauzustand, die
nutzung und die bedeutung der einzelnen Wegeab-
schnitte abbilden. Zentraler bestandteil waren neben
den tabellarischen daten auch immer kartografische
darstellungen.

Umfassender Arbeitskreis auf basis der gewon-
nen daten wurde in Zusammenarbeit mit einem neu
gebildeten arbeitskreis im laufe von vier sitzungen
ein soll-Konzept erarbeitet, das die mögliche zukünf-
tige bedeutung der einzelnen Wegeabschnitte dar-
stellt. Mitglieder des arbeitskreises waren Vertreter
der örtlichen land- und forstwirtschaft, feuerwehr,
tourismus, stadt- und Kreisverwaltung sowie der be-
zirksregierung.

der arbeitskreis war sich einig, dass wesentliche Prä-
misse des soll-Wegenetzes die angemessene erschlie-
ßung jedes einzelnen grundstücks oder flurstücks un-
ter berücksichtigung der nutzungsintensität der
Wegeverbindung ist. des Weiteren soll die umsetzung
des Konzeptes bewirken, dass mit fahrzeugen vorran-
gig das gut ausgebaute klassifizierte straßennetz ge-
nutzt wird. die Mitglieder legten auch Wert darauf,
durch erhalt einiger verkehrlich nicht zwingend nöti-
ger schmalen Wege und Pfade für erholungssuchende
die erlebbarkeit des ländlichen raumes zu bewahren. 
im arbeitskreis konnte auf Vorschlag der Verwal-
tung schnell einigkeit erzielt werden, die gemäß der
zugrundezulegenden richtlinie für die lokalen Zwe-
cke viel zu umfassende Wegekategorie b „multi-
funktionale Wege“ in drei unterkategorien zu un-
terteilen: 

•   b1: Verbindungsstraßen, intensiv durch fahrzeuge
genutzt, viele anlieger oder große land- und forst-
wirtschaftliche betriebe, (schul-)busstrecken mit
großen bussen befahren

•  b2: anliegerstraße mit mehr als drei bis vier anlie-
gern - Wohnhäuser oder weniger intensiv bewirt-
schaftete land- und forstwirtschaftliche betriebe -,
nur sporadisch genutzt vom durchgangsverkehr,
bei schulbusrouten nur von Kleinbussen (8-sitzer,
15-sitzer)

•  b3: anliegerstraße für sehr wenige anlieger (ein bis
drei)

auch wenn sich daraus für die Konzepterstellung zu-
sätzliche Kosten ergeben haben, wird sich hieraus in
der Praxis wohl der größte nutzen für stadtrat, bau-
amt und bauhof ergeben, wenn es künftig um art,
umfang und Priorisierung der nötigen erhaltungs-
maßnahmen geht. in dem offiziell an die bezirksre-
gierung übermittelten abschlussbericht wurde dieses
förderkonform aber wieder zu einer Kategorie b zu-
sammengefasst.
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im finalen 
Konzept 69 in
das wegenetz-
Konzept 
eingearbeitet
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Rege Beteiligung der entsprechend erarbeitete
entwurf des soll-Konzeptes wurde in drei regional
differenzierten öffentlichen Veranstaltungen vorge-
stellt, die mit insgesamt 200 besucher(inne)n eine
große resonanz erfuhren. Zusätzlich wurden die Plä-
ne und daten der Öffentlichkeit über das internet-
portal www.wirtschaftswegekonzept.de unter dem
Projektnamen „borgholzhausen“ zugänglich ge-
macht. 
durch direkte registrierung in diesem bürgerdialog-
portal und entsprechende Kommentare bestand für
alle anwohner die Möglichkeit, vom 14. Juni bis zum
30. Juli 2017 zu dem Konzept stellung zu nehmen. al-
ternativ nahmen die Kollegen im bauamt die anre-
gungen im persönlichen gespräch auf und trugen sie
in das Portal ein. 
es sind insgesamt 310 stellungnahmen zu Wegeab-
schnitten von 106 bürger(inne)n eingegangen. die
zahlreichen und sehr qualifizierten Kommentare zei-
gen, dass sich die anlieger und nutzenden des Wirt-
schaftswegenetzes intensiv mit der thematik ausei-
nandergesetzt haben. 
Vom büro ge-Komm gmbH erfolgte in Zusammenar-
beit mit der Verwaltung eine sichtung und bewer-
tung dieser anregungen. Von den eingegangenen
stellungnahmen wurden im finalen Konzept 69 in
das Wegenetzkonzept eingearbeitet. Weitere 111 an-
regungen wurden zur Kenntnis genommen und wer-
den bei zukünftigen konkreten Maßnahmen einbe-
zogen. 130 anregungen konnte nicht gefolgt werden,
da es sich um bloße einzelinteressen handelte oder
damit unerwünschte doppelerschließungen auf-
rechterhalten würden. 

Rahmenplan mit Kostenschätzung im ergebnis
sollen 181 Kilometer straße und Wege weitgehend
durch laufende kleinere unterhaltungsmaßnahmen
im jetzigen Zustand erhalten bleiben. insgesamt 16
Kilometer sollen umfassend saniert sowie elf Kilo-
meter straßen und Wege für höhere anforderungen
ertüchtigt werden. letzteres sind zumeist eher lang-
fristige empfehlungen, nur vereinzelt besteht kurz-
fristiger umsetzungsdruck mit entsprechendem fi-
nanzbedarf. 
ein rückbau wird für 13 Kilometer empfohlen, weite-
re zehn Kilometer Wege in kommunalem eigentum
sind in der Örtlichkeit schon gar nicht mehr vorhan-
den - sei es überwuchert oder bereits aktiv beackert.
diese 23 Kilometer - und damit zehn Prozent - nicht
mehr nötige Wege des betrachtungsgebietes sollen
in den kommenden Jahren an die anlieger veräußert
oder als tauschflächen für ökologische aufwertungs-
maßnahmen an geeigneten stellen eingesetzt wer-
den.
das finale Wegenetzkonzept enthält einen Plan, in
dem die Handlungsempfehlungen für die einzelnen
Wegeabschnitte dargestellt sind. die Maßnahmen
wurden mit einer groben Kostenschätzung versehen,

sodass der finanzbedarf für die umsetzung der ein-
zelnen Maßnahmen ersichtlich wird. die unterlagen
wurden zusammen mit dem abschlussbericht im in-
ternetportal zur Verfügung gestellt und können dort
im sinne voller transparenz bis heute eigesehen wer-
den.
basierend auf dem bericht und einer Präsentation der
ge-Komm hat der stadtrat im november 2017 dem
Konzept einstimmig zugestimmt. auch von den an-
fänglichen Kritikern gab es großes lob zu dem Ver-
fahren und den erzielten ergebnissen, und sie bestä-
tigten ein letztlich gutes Preis-leistungs-Verhältnis.
sie erkannten auch an, dass die stadt damit die Vo-
raussetzungen geschaffen hat, sich in den kommen-
den Jahren auf die von der neuen landesregierung in
aussicht gestellten fördermittel für den ländlichen
Wegebau zu bewerben. 

Künftige Handhabung das Wegenetzkonzept soll
kein statisches instrument sein, welches verpflich-
tend umzusetzen ist, sondern ist als Momentaufnah-
me zu sehen. das Konzept soll sich weiterentwickeln.
daher ist eine fortlaufende anpassung erforderlich. 
das Konzept soll als leitfaden für alle künftigen ent-
scheidungen über Veränderungen von Wegeverbin-
dungen und deren nutzung dienen. es soll außerdem
eine richtschnur für künftige investitionsentschei-
dungen sein und eine zweckorientierte finanzpla-
nung möglich machen. 
nach wie vor trifft in borgholzhausen der ausschuss
für Planungs- und bauangelegenheiten bei den bera-
tungen zum jährlichen unterhaltungs- und investiti-
onsprogramm die entscheidungen über die erforder-
lichen Maßnahmen am kommunalen Wegenetz. er
kann dabei aber nun auf die konkreten Handlungs-
empfehlungen aus dem Wegenetzkonzept zurück-
greifen. ◼

Der Hermannsweg, der
auch an der Burg 
Ravensberg vorbeiführt,
ist von überregionaler
touristischer Bedeutung
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ordrhein-Westfalen verfügt über ein ausgedehn-
tes netz von Wirtschaftswegen unterschiedlicher

Qualität und funktion. diese Wege ergänzen und ver-
dichten das öffentliche straßennetz zwischen den or-
ten. so sind in einigen regionen des landes vor allem
im rahmen von flurbereinigungsverfahren und staat-
lichen förderprogrammen gute Wegenetze im außen-
bereich entstanden. 
um eine vom öffentlichen straßenverkehr unabhängi-
ge landwirtschaftlich orientierte infrastruktur im au-
ßenbereich zu bieten, sind diese Wege in der regel
nicht als öffentliche straßen gewidmet. ländliche We-
ge dienen demnach überwiegend dem land- und forst-
wirtschaftlichen Verkehr. das schließt jedoch die nut-
zung durch andere Verkehrsarten nicht aus. neben
anliegerverkehr ist vor allem immer mehr umweltver-
träglicher freizeitverkehr auszumachen, allem voran
der radverkehr.

Erholung vor Eigentumsrecht das erholungsbe-
dürfnis hat Vorrang vor dem eigentumsrecht. so dürfen
radfahrer/innen auch Wirtschaftswege ohne beschil-
derung befahren. die naturschutz- oder landschafts-

wege für die landwirtschaft haben eine wichtige 
Funktion für naherholung und naturerlebnis und dürfen 
von radfahrer/innen unter Beachtung der üblichen 
verkehrsregeln frei genutzt werden

n

Radfahrerinnen
und Radfahrer
nutzen vor allem
asphaltierte 
Wirtschaftswege
für Kurzausflüge
oder längere 
Touren
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Fahrradtourismus auf
Wirtschaftswegen 

gesetze der meisten bundesländer sehen neben dem
betreten auch ein recht zum fahren mit dem fahrrad
auf privaten Wegen in der freien landschaft vor. ein ei-
gentümer braucht zur sperrung solcher über sein
grundeigentum verlaufenden Wege eine behördliche
genehmigung. gelegentliche fälle von Missbrauch
rechtfertigen kein betretungs- und befahrungsverbot.
die abseits der straßen geführten Wege sind bei rad-
ler(inne)n äußerst beliebt. denn sie sind in der regel
vergleichsweise breit, meist asphaltiert und grund-
sätzlich ohne Kfz-Verkehr. sie erlauben daher ein ent-
spanntes und konfliktfreies radeln. besonders famili-
en und gruppen von radler(inne)n schätzen das
sichere fahren nebeneinander. 

Bindung an StVO um mögliche Konflikte zu ver-
meiden, gilt auf Wirtschaftswegen die straßenver-
kehrs-ordnung (stVo) und damit an Kreuzungen die
regel „rechts vor links“. Vorfahrtsberechtigte sollten
jedoch unvorsichtiges Verhalten anderer Verkehrsteil-
nehmender einkalkulieren. 
es gilt das gebot der gegenseitigen rücksichtnahme.
Wem es leichter fällt, weicht im Zweifel aus. bei be-
gegnung mit traktoren ist dies demnach der radver-
kehr. auch dürfen radfahrer/innen Wirtschaftswege
befahren, wenn die Kommune den Weg beispielswei-
se in einen radwegeplan aufnimmt, obwohl eine an-
ordnung „Verbot für fahrzeuge aller art“ (Verkehrszei-
chen Z 250) besteht. 

Beschränkte Sicherheit auf Wirtschaftswegen kön-
nen radfahrer keine optimalen Verkehrsverhältnisse
erwarten. so muss nach der ernte oder nach forstar-
beiten mit beeinträchtigungen gerechnet werden. im
gegensatz zu fahrbahnbegleitenden radwegen ent-
lang von bundes-, landes- oder Kreisstraßen oder auf

flott voran

norbert schmidt
ist Vorstandsmitglied
radtourismus beim
adfC nrW 

der autOr
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innerörtlichen straßen gilt auf Wirtschaftswegen nur
eine eingeschränkte Verkehrssicherungspflicht. bei
unfällen können radfahrer/innen demnach nicht mit
schadenersatz rechnen. 
Mittlerweile gehören die Planung von radverkehrsnet-
zen sowie die häufig hiermit verbundene ausweisung
von fahrradrouten unter berücksichtigung Kfz-freier
Wirtschaftswege zum laufenden geschäft der aller-
meisten Verwaltungen. um die Planung vor ort ent-
sprechend den bedürfnissen des radverkehrs umzu-
setzen, sollte auf parallele routenführung verzichtet
und stattdessen auf eine eindeutige ausschilderung
sowohl mit Wegweisern als auch auf stVo-konforme
Verwendung von Verkehrszeichen geachtet werden. 
darüber hinaus ist bei der auswahl der routen auf ei-
nen attraktiven Verlauf zu achten - beispielsweise am
Waldrand entlang, vorbei an historischen Wegkreuzen,
unter einzelbäumen oder an gewässern.

Wegweisung für Radfahrende Mittlerweile wei-
sen zahlreiche Kommunen ihre radstrecken mit fahr-
radwegweisung aus. Vielerorts sind noch veraltete Ver-
kehrszeichen anzutreffen wie zum beispiel das
Verkehrszeichen Z 250 - Verbot für fahrzeuge aller
art -, welches streng genommen auch den radverkehr
ausschließt. Weniger missverständlich ist das Ver-

kehrszeichen Z 260 - Verbot für Kfz und Motorräder - in
Kombination mit dem Zusatzzeichen „land- und forst-
wirtschaftlicher Verkehr frei“. 
spätestens bei der installation respektive inspektion
der fahrradwegweiser bietet es sich an, die alten stVo-
Verkehrszeichen durch neue zu ersetzen und gegebe-
nenfalls bestehende durchfahrtshindernisse zu be-
seitigen - etwa schranken. bei stichstraßen mit sack-
gassen empfiehlt sich die Kennzeichnung mit dem
2009 eingeführten Verkehrszeichen Z 357-50 - sack-
gassen, durchlässig für radverkehr und fußgänger.

entlang einiger gut frequentierter Wege ergibt auch
das Verkehrszeichen Z 240 - gemeinsamer rad- und
gehweg - mit dem Zusatzschild „landwirtschaftlicher
Verkehr frei“ oder „anlieger frei“ sinn. in rheinland-
Pfalz sind auf den routen des landesweiten radwege-
netzes eigens für den radverkehr erstellte ortsschilder
zu sehen.

Touristische Infrastruktur auch wenn viele rad-
ausflügler/innen und -tourist(inn)en die Vorzüge des
ungestörten radelns auf Wirtschaftswegen schätzen,
kann es bei radtouren je nach region rasch langweilig
werden. so bietet eine ausgeräumte agrarlandschaft
in einer börde weder orientierung noch abwechslung. 
beidem lässt sich mit passender infrastruktur entge-
genwirken. neben der fahrradwegweisung bieten
Übersichtskarten zum regionalen radverkehrsnetz an-
laufpunkte, um sich zu informieren und gegebenen-
falls neu zu orientieren. rastplätze und ruhebänke an
geeigneten standorten - beispielsweise markante
Wegkreuze, Waldränder, Wegeknoten - laden ebenso
zum Verweilen ein wie thematische infos, wie sie mitt-
lerweile entlang einiger radrouten anzutreffen sind.
so wurden beispielsweise in der region rheinland der
Verlauf zweier antiker römerstraßen - Via belgica und
agrippastraße - mit markanten info-stelen im gelände
nachgezeichnet. 

Plätze zum Rasten bei der auswahl der infrastruktur
wird heute das augenmerk auch auf mögliche schäden
durch Vandalismus gelegt. einige bestandteile der tou-
ristischen infrastruktur sind von design-agenturen
entwickelt worden, wobei nicht immer auf die Zweck-
mäßigkeit für die nutzenden geachtet wurde.
beispielsweise werden streng geometrische formen
bei rastplätzen eher selten von radtourist(inn)en für
eine längere Pause akzeptiert. Hingegen werden vor
allem an heißen tagen rastplätze im schatten oder
mit Windschutz vorgezogen. entlang von Premium-
radrouten finden sich auch anlehnbügel, sonnenlie-
gen, spielplätze sowie kleine info-boxen mit flyern
zur region. ◼

Verkehrszeichen in 
der Kombination 
regeln klar, wer in 
einen Wirtschaftsweg 
einfahren darf

Rastplätze im 
Schatten an Flüssen
oder Bächen laden
zum Verweilen ein

Weitere Informationen 
im Internet
Radtourismus
https://www.adfc-
tourismus.de 

Fahrradwegweisung in
Nordrhein-Westfalen
https://www.
radverkehrsnetz.nrw.de/
downloads/HBR_NRW
_Sep2017.pdf 

StVO auf Wirtschafts-
wegen 
https://nationaler-
radverkehrsplan.de/de
/aktuell/nachrichten/
adfc-gibt-tipps-zum-
radfahren-auf-
wirtschaftswegen 
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ad berleburg zählt zu den größten flächengemein-
den in nrW und liegt in touristisch ansprechender

lage am rande des rothaargebirges im Waldreich
Wittgenstein. die optischen und touristischen Vorteile
bad berleburgs machen gleichzeitig die Herausforde-
rungen insbesondere für die infrastruktur der stadt
aus. Mit 70,9 einwohner/innen pro Quadratkilometer
ist bad berleburg eine der am dünnsten besiedelten
Kommunen in der region. 
die demografische entwicklung führte in den vergan-
genen Jahren zu einem stetigen rückgang der bevöl-
kerung. die stadt hat sich dieser Herausforderung ge-
stellt und in ihrem leitbild „bad berleburg - Meine
Heimat 2020“ lösungsstrategien entwickelt. im rah-
men des Prozesses „global nachhaltige Kommune
nrW“ - bad berleburg war eine von 15 Modellkom-
munen - hat sie diese strategien zu einem „leitbild
2030“ weiterentwickelt.
Wesentlicher bestandteil hierbei ist das thema Mobili-
tät, zu dem auch das straßen- und Wegemanagement
und das Wegenetzkonzept zählen. die stadt bad berle-

in enger Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung und einem 
Beratungsunternehmen hat die stadt Bad Berleburg ein 
wegenetzkonzept erstellt und einsparpotenzial erschlossen 

B

Welcher Weg wird wie stark genutzt

burg konnte im Jahr 2017 als eine von wenigen Kom-
munen im regierungsbezirk arnsberg mit finanziellen
Zuwendungen aus dem Programm „förderung einer
integrierten ländlichen entwicklung“ (ile-richtlinie)
ein ländliches Wegenetzkonzept - ein so genanntes
Wirtschaftswegekonzept - erarbeiten. grundlage der
förderung war der „leitfaden zur erarbeitung ländli-
cher Wegenetzkonzepte“ vom 13.01.2017.

Alle Wege erfasst das Projekt in bad berleburg fand
unter enger einbeziehung der bezirksregierung arns-
berg statt. als externer Partner wurde in einem förmli-
chen Verfahren das beratungsunternehmen ge-Komm
gmbH aus Melle ausgewählt. die Projektbearbeitung
erfolgte im Jahr 2017. dabei wurden sämtliche Wege in
der unterhaltungspflicht der stadt einschließlich der
so genannten interessentenwege - vorzeiten angelegt
von bauerngemeinschaften - und zahlreiche private
Wege im außenbereich erfasst sowie hinsichtlich des
ist- und des soll-Zustandes klassifiziert. dies geschah
auf der grundlage folgender eigenschaften:

der autOr

Wolfgang grund 
ist abteilungsleiter
infrastruktur und
erholung bei der
stadt bad berleburg 

Als eine der 
flächenmäßig 

größten Städte in
NRW verfügt Bad 
Berleburg über ein
ausgedehntes Netz
städtischer sowie 

privater Wege

weites Land



stÄdte- und geMeinderat 7-8/20�8   21

•   nutzung nach umfang (Menge)
•   nutzungshäufigkeit nach funktionalität 
•   ökologische Wertigkeit
•   ausbauart
•   ausbauzustand
•   tragfähigkeit
•   länge und breite
•   unterhaltungspflicht

insgesamt umfasst das bearbeitete Wegenetz 1.036 Ki-
lometer städtische Wege sowie 818 Kilometer relevan-
te private Wege im großgrundbesitz. 

Beteiligungsverfahren der soll-Zustand und die
Handlungsempfehlungen wurden in einem mehr-
stufigen Verfahren mit allen betroffenen und 
interessierten intensiv diskutiert. neben der betei-
ligung der breiten Öffentlichkeit in drei ortskonfe-
renzen wurde ein arbeitskreis aus Vertreter(inne)n
aller relevanten nutzungsgruppen der land- und
forstwirtschaft sowie behördenvertreter(inne)n
von bezirksregierung arnsberg, Kreis siegen-Witt-
genstein, landesbetrieb Wald und Holz nrW, nabu
siegen-Wittgenstein, landwirtschaftlichem Kreis-
verband, Waldbauernverband nrW, landwirt-
schaftskammer nrW, Wittgenstein-berleburg’scher
rentkammer, teilnehmergemeinschaft berleburg,
blb-tourismus gmbH, ortsvorsteher, stadtverord-
neten und stadtverwaltung gebildet. die informa-
tion und beteiligung wurde über lokale Workshops
und das bürgerdialog-Portal der ge-Komm gmbH
www.wirtschaftswegekonzept.de sichergestellt. ei-
ne umfassende berichterstattung erfolgte über die
lokale Presse.
ein wichtiger aspekt für ein zukunftsfähiges Wirt-
schaftswegenetz ist die nachhaltige finanzierung.
Zukünftig wird die stadt bad berleburg alle Möglich-
keiten zum erwerb von fördermitteln - wie von der
neuen landesregierung im Koalitionsvertrag ange-
kündigt - nutzen. ebenfalls soll die gründung eines
oder mehrerer Wegeunterhaltungsverbände intensiv
geprüft werden.

Handlungsempfehlungen gemäß leitfaden zur
erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte wurden
Handlungsempfehlungen für den zukünftigen um-
gang mit den ländlichen Wegen erarbeitet. dabei soll
insbesondere eine nachhaltige und systematische
Wegeunterhaltung unter gleichen Voraussetzungen
für alle Wege angestrebt werden. das Wegenetz soll
an den tatsächlichen bedarf angepasst und „für die
Zukunft fit gemacht“ werden. folgende Kategorien
der Wege-unterhaltung wurden durch den leitfaden
verbindlich vorgegeben: 

a)   erhaltung wie bestand (normale unterhaltung)
b)   eine den unterbau einschließende sanierung 
      (gleiche Kategorie)

c)   umbau/andere bauweise (veränderte Kategorie)
d)   rückbau/aufhebung
e)   neubau (neue trasse)

im ergebnis wurde der zukünftige unterhaltungs- und
ausbaustandard definiert, und für jeden einzelnen We-
geabschnitt wurde eine Handlungsempfehlung erar-
beitet. insgesamt wurde ermittelt, dass von den mehr
als 1.036 Kilometer Wegen in der unterhaltungspflicht
der stadt 92 Kilometer ausgebaut und grundhaft er-
neuert werden müssen. 
Knapp 58 Kilometer Wirtschaftswege sollen zukünftig
in anderer bauweise wieder hergestellt werden, größ-
tenteils durch Änderung von bituminöser in wasserge-
bundene bauweise (dob - deckschicht ohne bindemit-
tel). des Weiteren wurde festgestellt, dass mehr als 75
Kilometer Wege bereits heute nicht mehr in der vorge-
sehenen nutzung vorzufinden oder zukünftig entbehr-
lich sind. 
die vorgesehenen Maßnahmen bieten zum einen er-
hebliches einsparpotenzial. Zum anderen stellen sie
punktuell bedarfsgerechte Verbesserungen bei wichti-
gen Wirtschaftswegen in aussicht. 

Nutzung im Blick die erstellung des ländlichen We-
genetzkonzeptes bedeutet eine realistische Kategori-
sierung von Wirtschaftswegen für deren zukünftige

es ist gut, dass das land die erstellung 
von wirtschaftswege-Konzepten fördert.

Dadurch hat Bad Berleburg eine flächendeckende
Datengrundlage für zukünftige entscheidungen. 

Bernd Fuhrmann
Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg

Asphaltiert oder nicht -
alle Wirtschaftswege
kamen in der Stadt 
Bad Berleburg auf den
Prüfstand 
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thema WirtschaftsWege

Gesamtsanierung
erforderlich

Einzelmaßnahmen
erforderlich

in Ordnung
keine 
Verkehrsfläche

6,3 %
13,9 % 13,7 %

66,1 %

Zustand des Wegenetzes
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Bei zwei Drittel
der städtischen
Wirtschaftswege
in Bad Berleburg
sind Einzelmaß-
nahmen 
erforderlich

n der stadtbibliothek detmold gibt es seit kurzem ein großes
tablet. Kinder, Jugendliche und erwachsene können an dem

Multi-touchtable stöbern, spielen und neues entdecken. so kön-
nen sich die besucher/innen mithilfe einer app ihr Zuhause in
nahansicht ansehen. Manuela Piche, leiterin der stadtbibliothek
detmold, weihte den tablet-PC im Mai 2018 mit schüler(inne)n
des august-Hermann-francke-gymnasiums ein (foto). die apps
für die Kinder sind von der Kinder- und Jugendbibliothekarin Katja
blume getestet worden und haben überwiegend pädagogischen
Charakter. bei einigen steht freilich die freude am spielen im Vor-
dergrund. die apps können unterschiedliche fähigkeiten bei Kin-
dern oder erwachsenen wachrufen. 

i
tablet in der stadtbibliothek

wurden entsprechende gespräche geführt und ergän-
zungen für den landschaftsplan bad berleburg in er-
wägung gezogen.

Fortschreibung kommt das nunmehr erstellte
Wirtschaftswegekonzept ist zukünftig konsequent an-
zuwenden und permanent fortzuführen. aufgrund der
zu erwartenden entwicklung hinsichtlich struktur-
wandel und flächennutzung bedarf das Konzept einer
kontinuierlichen anpassung an die Veränderungen.
nur auf basis aktueller daten lassen sich sinnvolle ent-
scheidungen treffen.
Wichtig wird auch sein, das Konzept weiterhin in bür-
gerfreundlicher art und Weise für die betroffenen ein-
sehbar zu machen. Hierzu kann das bürgerdialog-Por-
tal eine gute Möglichkeit bieten. aufgabe der
Kommune ist es, das Wirtschaftswegenetz zu unter-
halten und bei bedarf einen sinnvollen ausbau oder
rückbau vorzunehmen. Mit Hilfe dieses Konzeptes
sind Prioritäten zu setzen. damit ist das Ziel, die vor-
handenen Mittel effizient einzusetzen, besser zu errei-
chen. ◼

nutzung. dabei spielt die nutzungsmöglichkeit als Ziel
eine übergeordnete rolle. technische ausbaustan-
dards können angesichts der historischen entwicklung
nicht verpflichtend vorgegeben werden. deutlich wird
das etwa daran, dass Wegeabschnitte derselben Kate-
gorie unterschiedliche Qualität aufweisen. 
das von unterschiedlichen interessengruppen in der
stadt bad berleburg, insbesondere jedoch mit den nut-
zenden und grundstückseigentümer/innen im außen-
bereich erarbeitete ländliche Wegenetzkonzept ist mit
blick auf die zukünftigen Möglichkeiten von großer be-
deutung. der stadt bad berleburg liegt nunmehr eine
umfassende datenbasis für zukünftige entscheidun-
gen vor, die von der breiten Mehrheit akzeptiert wird. 
auf dieser grundlage lassen sich Planungen effizient
und passgenau durchführen sowie die notwendigen
entscheidungen treffen. optionen für investitionsent-
scheidungen und für die dauerhafte unterhaltung der
Wege lassen sich ebenfalls besser darstellen und aus-
wählen.

Maßnahmen und Prioritäten das Konzept bildet
die grundlage für weitere schritte wie die erarbeitung
eines Maßnahmenkatalogs mit aufstellung von Priori-
täten und beschreibung der Maßnahmen, eines Zeit-
plans zur umsetzung und einer Kostenermittlung. 
die bei erstellung des ländlichen Wegenetzkonzeptes
praktizierte transparenz und einbeziehung der interes-
sen- und bürgervertreter/innen wird auch bei der um-
setzung und bei weiteren Planungsschritten prakti-
ziert. insbesondere für die themen agrarstruktur und
biodiversität ist eine solch transparente Vorgehenswei-
se wichtig. denn Wegerandstreifen stellen einen wich-
tigen rückzugsraum für seltene tier- und Pflanzenar-
ten dar. 
die stadt bad berleburg strebt daher eine ökologische
aufwertung und langfristige sicherung von Wegerand-
streifen an. es ist beabsichtigt, die thematik in einen
größeren Zusammenhang zu stellen. Mit der unteren
landschaftsbehörde des Kreises siegen-Wittgenstein
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m ländlichen raum existieren unterschiedliche
ansprüche an das Wegenetz. neben der land-

und forstwirtschaftlichen nutzung dürfen bei-
spielsweise auch wohnbauliche, touristische und
freizeitrelevante aspekte nicht vernachlässigt wer-
den. aber die unterhaltung des ländlichen Wege-
netzes ist teuer.
um den aufwand für die unterhaltung und sanie-
rung der ländlichen Wege-infrastruktur zu mini-
mieren, hat die stadt olfen bereits im Jahr 2011 ein
Wirtschaftswegekonzept als grundlage für ihre in-
vestitionsplanungen erarbeiten lassen. insgesamt
wurden 117 Kilometer ländliche Wege untersucht
und kategorisiert. dabei sollte eine rangfolge für
zukünftige unterhaltungsmaßnahmen entwickelt
werden.
die untersuchung ergab, dass ein teil des Wegenet-
zes überflüssig war, sodass zukünftig streckenab-
schnitte entfallen oder in ihrer bedeutung herab-
gestuft werden könnten. eine weitere reduzierung
der zu unterhaltenden Wege könnte durch eine
neuordnung und Zusammenlegung landwirt-
schaftlicher flächen erreicht werden. ende 2012
wurde daher das vereinfachte flurbereinigungsver-
fahren olfen mit einer fläche von 3.100 Hektar ein-
geleitet.

Vorrangwegenetz außer der für ein flurbereini-
gungsverfahren obligatorischen Verbesserung der
agrarstruktur sollte im rahmen der flurbereinigung
olfen unter anderem ein landwirtschaftliches Vorrang-
wegenetz geschaffen werden, welches den heutigen
technischen ansprüchen genügt und den landwirt-
schaftlichen Verkehr gezielt leiten soll. nicht mehr er-
forderliche Wege sollten umgenutzt - sprich: zu land-
wirtschaftlichen flächen rekultiviert oder ökologisch
optimiert und zu landschaftsgestaltenden anlagen
umgebaut werden.
nach einleitung des Verfahrens führte die flurberei-
nigungsbehörde eine bestandsaufnahme der Wege

Flurbereinigung und Neufestlegung
des Wirtschaftswegenetzes 
Die stadt olfen hat eine Bestandaufnahme ihres wegenetzes zum 
anlass genommen, über eine Flurbereinigung das netz zu modernisieren, 
zu optimieren und damit Kosten zu senken

Birgit Kehl ist 
Planungsdezernentin
ländliche entwick-
lung, bodenordnung
bei der bezirks-
regierung Münster

Der Vorrangweg 
nördlich des 

Stadtgebiets von 
Olfen bietet nach dem

Ausbau genügend 
Platz für landwirt-

schaftlichen Verkehr,
Radfahrer/innen und

Fußgänger/innen

die autOrin

aufräumen 
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Bei der Flurbereinigung handelt es sich um ein bodenordnungsver-
fahren zur neuordnung des land- und forstwirtschaftlichen grund-
besitzes. grundlage ist das flurbereinigungsgesetz (flurbg). neben
der Zusammenlegung von zersplittertem grundbesitz zu größeren
und damit besser nutzbaren flächen und der auflösung von land-
nutzungskonflikten gehören beispielsweise das schaffen von Wegen,
straßen und gewässern sowie anderer gemeinschaftlicher anlagen
und die umsetzung bodenschützender und landschaftsgestaltender
Maßnahmen, dorfentwicklungsmaßnahmen oder die umsetzung
von fremdplanungen zu den Zielen einer flurbereinigung. 
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im gebiet olfen durch. Hierbei wurde der befesti-
gungszustand der Wege dokumentiert. ebenso wur-
den die Wege nach ihrer bedeutung für die unter-
schiedlichen nutzenden und ihrer erforderlichkeit zur
erschließung der landwirtschaftlichen feldabschnitte
bewertet. dabei wurde auch schon das mögliche Po-
tenzial für die bodenordnung berücksichtigt. 
die nach auffassung der flurbereinigungsbehörde
nicht mehr zwingend benötigten Wege wurden auf-
gelistet, und es wurden Überlegungen zu ihrer späte-
ren Verwendung angestellt. es wurde ein erster ent-
wurf des späteren Wege- und gewässerplans erstellt,
welcher alle Maßnahmen, die in einem flurbereini-
gungsverfahren umgesetzt werden, abbildet. dieser
wurde intensiv mit der olfener bevölkerung diskutiert. 

Breite für Verkehr als ergebnis dieser Vorarbeiten
konnte in Zusammenarbeit mit dem Vorstand der
teilnehmergemeinschaft der Wege- und gewässer-
plan aufgestellt werden, welcher auf dem Wegenetz-
konzept der stadt olfen aufbaut. geplant wurde der
bau von zwei landwirtschaftlichen Vorrangwegen
nördlich und südlich des stadtgebietes. der bau die-
ser Wege erfolgte vorrangig auf alten trassen. 
da die vorhandenen Wege angesichts der techni-
schen entwicklung in der landwirtschaft und der zu-
nehmenden Mehrfachnutzung nicht mehr zeitge-
mäß sind, wurden die Profile der neuen Wege
hinsichtlich breite und tragfähigkeit an die aktuellen
anforderungen angepasst. bei der umsetzung dieses
Wege- und gewässerplans werden insgesamt

•  7,1 Kilometer landwirtschaftliche Vorrangwege neu
gebaut,

•  etwa zwölf Kilometer öffentliche Wege umgewan-
delt in

    - landschaftsgestaltende anlagen (6,5 Kilometer),
    - landwirtschaftliche nutzfläche (3,0 Kilometer),
•   2,7 Kilometer Wege, die aus der öffentlichen unter-

haltung entfallen, in Privatwege umgewandelt.

die erforderliche Kompensation für den neubau der
landwirtschaftlichen Vorrangwege konnte im flurbe-
reinigungsverfahren olfen allein durch rückbau öf-

fentlicher Wege und deren umwandlung in landwirt-
schaftliche nutzfläche oder in landschaftsgestalten-
de anlagen erbracht werden. es ergab sich sogar eine
deutlich positive bilanz bei den natureingriffen. dies
hat sicherlich zur hohen akzeptanz der Planungen
bei den Vertreter(inne)n des amtlichen und ehren-
amtlichen naturschutzes beigetragen.

Arbeit abschnittweise die umsetzung des Wege-
und gewässerplans erfolgte in mehreren bauab-
schnitten. der nördliche Vorrangweg entlang der ste-
veraue konnte bereits im frühjahr 2016 für den Ver-
kehr freigegeben werden. Hier können sich seitdem
radfahrer/innen, fußgänger/innen und landwirt-
schaftlicher Verkehr gefahrlos auf einer besonders
breiten ausbauvariante begegnen. 
ebenfalls 2016 wurde mit den baumaßnahmen am
südlichen Vorrangweg begonnen. 2018 soll die strecke
vom olfener ortsteil Vinnum bis zur b 235 datteln - ol-
fen durchgängig befahrbar sein. Hierfür muss in die-
sem Jahr noch ein damm durch die alte fahrt des dort-
mund-ems-Kanals gebaut werden. abschließend wird
in den kommenden Jahren ein anschluss des nördli-
chen Vorrangweges an die Kreisstraße K8 erfolgen.
die baumaßnahmen wurden weitgehend mit den
Planungen dritter synchronisiert, sodass etwa ent-
lang der ausbaustrecken glasfaserkabel verlegt, Ka-
näle erneuert und strom-freileitungen in erdkabel
umgewandelt wurden. die rekultivierung der nicht
mehr benötigten Wegestrecken ist zum großen teil
parallel zu den neubaumaßnahmen erfolgt. 
einige Wege können noch nicht zurückgebaut werden,
da sie weiterhin zur erschließung von ackerflächen be-
nötigt werden. sie werden folgen, wenn die boden-
ordnung so weit fortgeschritten ist, dass die landwirte
auf ihren neuen flächen wirtschaften können. ◼

strategische investiti-
onsplanung ländliche
infrastruktur - stadt 
olfen, 30.06.2011

strategische lösungs-
ansätze und best-
Practice-beispiele zum
thema landentwick-
lung und infrastruktur,
schriftenreihe Heft 25,
bund-länder-arbeitsge-
meinschaft arge land-
entwicklung, Mai 2017

Literatur

Moderne landwirt-
schaftliche Fahrzeuge
stellen weit höhere
Anforderungen an die
Wirtschaftswege als die
kleinen Traktoren 
früherer Zeiten

Auf dem südlich von
Olfen gelegenen
Vorrangweg ist

nach dem Ausbau
sogar Begegnungs-

verkehr möglich
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Wirtschaftswegeverbände als gelebte
Subsidiarität
eine verbandslösung für die wirtschaftswege bietet Kommunen stetige 
und auskömmliche Finanzierung und den nutzenden die Möglichkeit der 
Mitgestaltung des wegenetzes

Neben der Kommune
müssen sich auch 

Anlieger von 
Wirtschaftswegen an

deren Unterhaltung und
Sanierung beteiligen

gut verteilt

m ländlichen und suburbanen raum verfügt jede
Kommune im außenbereich neben den klassifizier-

ten straßen auch über ländliche Wege - so genannte
Wirtschaftswege -, deren ausbau und unterhaltung
sie sicherzustellen hat. diese Wege bilden oft ein netz
von mehreren hundert Kilometern und sind heute oft-
mals in einem schlechten Zustand. 
unabhängig von ihrer entstehung im rahmen einer
flurbereinigung, privater oder öffentlicher errichtung
und unabhängig von ihrem derzeitigen Zustand stel-
len Wirtschaftswege vor allem kommunales Vermö-
gen dar und bilden einen wesentlichen anteil am ei-
genkapital vieler Kommunen. gleichzeitig bringen sie
sämtliche haushaltsrechtlichen belastungen mit sich
- meist durch unterhaltung und manchmal auch
durch sanierung oder neubau. 
Problematisch für alle Kommunen ist, dass die Wege
nicht unter die straßengesetze der länder fallen und
somit eine refinanzierung schwierig ist denn derzeit
und auch in absehbarer Zukunft sind keine förderpro-
gramme für den tatsächlichen Wegebau vorhanden. 

Belastung höher durch die entwicklung der land-
wirtschaft treten heute neue Probleme für den Wege-
bau auf. intensivierung der landwirtschaft und neue
geschäftsfelder wie erneuerbare energiequellen füh-
ren dazu, dass größere und schwerere Maschinen auf
den kommunalen Wegen eingesetzt werden. eine Zu-

nahme der tonnage auf dafür nicht ausgelegten We-
gen zerstört zusehends deren unterbau. 
dies hat folgen auch für die tragschicht der Wege - und
damit für den Verkehr. gleichzeitig nutzen Kommunen
ihre Wege zur erschließung und für touristische ange-
bote. daher ist die aufrechterhaltung eines funktio-
nierenden Wegenetzes und dessen unterhaltung für
Kommunen von großer bedeutung. in Zeiten knapper
Kassen sind viele städte und gemeinden aber gezwun-
gen, Wirtschaftswegebau und unterhaltungsmaßnah-
men - da eine freiwillige leistung - zu reduzieren. 

Aufschlag auf Grundsteuer eine alternative liegt
in der finanziellen beteiligung der bürger/innen am
aufwand. einige Kommunen im westlichen Münster-
land etablierten schon vor einigen Jahren ein so ge-
nanntes grundsteuer-a-Modell. dabei wurden auf die
vom land benannten fiktiven Hebesätze der grund-
steuer a einige Prozentpunkte aufgeschlagen, um die-
se Mehreinnahmen zweckgebunden für den ländli-
chen Wegebau zu verwenden. 
bedenken gegen ein solches Modell ergeben sich schon
aus dem allgemeinen grundsatz, dass allen steuern ei-
ne Zweckbindung fern liegt und diese nach der ge-
meindeordnung in der regel nur „nachrangig“ erhoben
werden sollen. aber vor allem das geringe aufkommen
der aufschläge des grundsteuer-a-Modells lassen die-
ses Modell als unzureichend erscheinen.  

ass. iur. mag.
rer. publ. dipl. 
Verwaltungswirt (fh)
thomas Kerkhoff 
ist bürgermeister der
stadt gescher 
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der mit-
gestaltende 

einfluss der
Komune ist 
wichtig

so werden in einer stgb nrW-Mitgliedskommune
auf die bestehende grundsteuer a 60 Punkte aufge-
schlagen und damit lediglich 30.000 euro als steuer
erlöst. gleichzeitig hat die gemeinde einen bedarf
von 350.000 euro jährlich, um die Wirtschaftswege
zu erhalten und zu sanieren. 

Zwei Beitragssystemeauf der anderen seite stehen
sich mit dem Modell eines beitrags nach dem Kommu-
nalabgabengesetz (Kag) und dem Verbandsmodell
nach dem Wasser- und bodenverbandsgesetz (WVg)
zwei unterschiedliche beitragssysteme gegenüber.
Möglich wäre eine Veranlagung über eine satzung auf
basis der länder-Kag. die Wege würden wie im kom-
munalen innenbereich von den direkten anliegern
durch beiträge nach festgesetzter Quote refinanziert. 
für Kommunen ist dabei die anwendung des Kag - da
hinreichend bekannt - reizvoll. anderseits existiert hier-
zu eine äußerst komplexe rechtsprechung, die schon
viele satzungen hat scheitern lassen. Problematisch er-

scheint bei einer Kag-lösung vor allem, dass ein un-
mittelbarer „Vorteil“ vorliegen muss, indem beitrags-
pflichtige direkt eine Verbesserung erfahren müssen.
Zudem wären die beiträge zunächst in voller Höhe und
direkt nach dem ausbau zu zahlen. Zu erwartende ho-
he beiträge träfen einzelne anlieger bis zu einer zu de-
finierenden grundstückstiefe im außenbereich hart. 
ein weiterer nachteil ist, dass eine Kag-lösung den un-
terhalt der Wege - und damit die finanzielle Hauptlast
der Kommunen - nicht abdeckt. diese leistung bliebe
einer refinanzierung entzogen. damit ginge ein we-
sentlicher faktor der beteiligung von bürger/innen an
der finanzierung verloren. 

Vorteil durch Verband als alternative kommt die
Übernahme der Wegeunterhaltung und des Wege-
baus im rahmen eines Verbandsmodells nach dem

WVg in betracht. ein Wirtschaftswegeverband kann
danach die „Herstellung und unterhaltung von länd-
lichen Wegen und straßen“ als aufgabe überneh-
men. das eigentum an den Wegen bleibt nach einer
aufgabenübertragung durch delegation jedoch bei
den Kommunen. 
das instrument eines Verbandes nach dem WVg hat
sich im sinne der subsidiarität für Wasserverbände
bewährt. die Verbände regeln die gewässerunterhal-
tung in praktizierter selbstverwaltung. der staat be-
gnügt sich juristisch mit der rechtsaufsicht durch
Kreis und land. 

Kommune muss mitgestalten die Verbandslö-
sung lässt sich auch auf die unterhaltung und den
ausbau von Wirtschaftswegen übertragen. der Ver-
band ist Körperschaft des öffentlichen rechts. Mit-
glieder sind die grundstückseigentümer oder auch
erbbauberechtigten. obligatorisches Mitglied im Ver-
band sollte die jeweilige Kommune sein, um im Ver-
band aktiv mitwirken zu können. 
der Verband wird durch die organe Verbandsver-
sammlung und Vorstand gelenkt. alternativ zur Ver-
bandsversammlung ist ein kleinerer Verbandsaus-
schuss möglich. dem Vorstand obliegt das operative
geschäft wie etwa entscheidung über ausbaustufen
und Zeiträume. die Mitglieder kontrollieren den Vor-
stand nach Maßgabe der satzung. 
in der satzung kann geregelt werden, dass auch die
Kommune mit mindestens einer Person im Vorstand
vertreten ist. dies gewährleistet eine sachgerechte
kommunale anbindung. insgesamt ist es ratsam,
dass kommunal neben einem finanzbeitrag auch
Verwaltungskompetenz zur Verfügung gestellt wird.
Praktikabel erscheint, dass beispielsweise ein tief-
bauingenieur dem Verband bei technischen fragen
zur seite steht. 

Kämmerei aktiv auch die Übernahme der bei-
tragserhebung beugt verwaltungsrechtlichen Ver-
fahrensfehlern vor. da die Haushaltsregeln über das
ausführungsgesetz zum WVg auf die gemeinde-
haushaltsverordnung verweisen, ist die kommunale
Kämmerei für die erstellung des Haushaltes auch
prädestiniert. 
dieser mitgestaltende einfluss der Kommune ist
auch wichtig, denn ein Vetorecht der gemeinde bei
entscheidungen ist rechtlich unzulässig. daher sollte
eine Verbandslösung von der Kommune durch aktive
Mitarbeitet gestaltet werden. darüber hinaus kann
eine verpflichtende Konsultation oder anhörung der
Kommune zu entscheidenden fragen in der Ver-
bandssatzung verankert werden.
durch diese struktur kann der Verband letztlich sub-
sidiarität im besten sinne praktizieren. entscheidun-
gen über den ausbauzustand des ländlichen Wege-
netzes werden von den betroffenen selbst getroffen.
Zwar bildet das kommunale Wirtschaftswegekon-

Wirtschaftswege
werden längst
nicht mehr nur 
von Landwirten 

genutzt
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zept in bezug auf die bedeutung der straße die
grundlage. dieses kann aber bei einer anvisierten
Verbandsgründung von der Kommune und dem Ver-
band in gründung gemeinsam erarbeitet und dann
vom rat beschlossen werden. tempo des ausbaus
und technische Voraussetzungen können dann vom
Verband eigenständig entschieden werden. 
ergebnis ist eine breite akzeptanz der Maßnahmen,
da die grundstückseigentümer/innen eigenständig
und nur unter beteiligung der Verwaltung agieren.
die eigene Verantwortung für die Maßnahmen wird
gestärkt. Wählt man einen ausbau über das Kag, fal-
len ausbauentscheidungen in den räten aufgrund
politischer Widerstände der anwohner meist extrem
schwer und führen so zum stillstand der erneuerung
des Wegenetzes. 

Breite Finanzbeteiligung als weiterer Pluspunkt
spricht vor allem eine breite beteiligung der betroffe-
nen an der finanzierung für ein Verbandsmodell. Über
die erhebung eines Verbandsbeitrages kann der Ver-
band eine steigerung seiner finanzmittel realisieren.
neben einem kommunalen finanzbeitrag kommt da-
mit eine zweite säule der Wegefinanzierung hinzu. 
dabei orientiert sich der beitrag im einfachsten Mo-
dell an einem reinen flächenmaßstab. satzungs-
rechtlich sind aber auch ein grundbeitrag zur erlan-
gung eines höheren beitragsaufkommens oder ein
Mindestbeitrag zur Vereinfachung der Veranlagung
von Kleinstflächen zulässig.
rechtlich anspruchsvoller ist die ausgestaltung eines
erschwernisbeitrags. dabei wird anknüpfend an das
Verursacherprinzip eine besonders starke inan-
spruchnahme der Wege - beispielsweise für den Zu-
gang zu einer biogasanlage - mit einem höheren bei-
trag belegt. Hierbei können sich Probleme in der
festlegung eines geeigneten Maßstabs für die an-
knüpfung des beitrags ergeben, da gewerbliche und
landwirtschaftliche anlagen nach unterschiedlichen
steuertatbeständen behandelt werden. 

Laufend Beiträge Zwei wesentliche Vorteile der
beitragserhebung nach dem WVg gegenüber dem
Kag bestehen darin, dass die beiträge kontinuierlich
von den grundstückseigentürmer(inne)n zu zahlen
sind und keine direkte Verbindung des einzelnen bei-
tragspflichtigen zum konkreten ausbau eines Weges
bestehen muss. darüber hinaus sind diese für land-
wirte als betriebsausgaben steuerlich absetzbar. aus
der größeren anzahl der Zahlenden und den jährli-
chen Zahlungen ergibt sich, dass die eigentümer/in-
nen der flächen nur moderate Jahresbeiträge pro
Hektar zu entrichten haben. 
Zudem können mit dem beitrag im rahmen des Ver-
bandsmodells auch unterhaltungsmaßnahmen
durchgeführt werden. diese reichen etwa im rah-
men des so genannten betonverfestigungsverfah-
rens schon aus, um die Wege wieder besser nutzbar

zu machen. sie stellen aber in der regel im rahmen
des Kag keine investition oder ausbauverbesserung
dar und wären hiernach nicht abrechnungsfähig. 
ein weiterer Vorteil eines Wirtschaftswegeverbandes
ist, dass über die satzungsrechtliche gestaltung auch
so genannte Hinterliegergrundstücke an der finan-
zierung beteiligt werden können. Zudem bietet das
WVg die Möglichkeit, neben den Mitgliedern auch
so genannte nutznießer eines Verbandes zu beteili-
gen. da sich für eigentümer/innen von grundstü-
cken, die über eine klassifizierte straße nach straßen-
und Wegegesetz nrW erschlossen werden, kein bei-
trag als Zwangsmitglied eines Verbandes rechtferti-
gen lassen dürfte, diese aber letztlich über das Wirt-
schaftswegenetz auch einen Vorteil erfahren, bietet
das Verbandsmodell hier die Möglichkeit, diese auch
an den Kosten zu beteiligen. 

Doppelt praktisch insgesamt erscheint ein Wirt-
schaftswegeverband als gute Kombination von steti-
ger, eigenständiger aufgabenerledigung und geld-
sammelstelle, die neben einem beitrag der Kommune
auch alle anlieger angemessen in die finanzierung
einbezieht. 
in nrW interessieren sich zahlreiche Kommunen für
das Modell des Wirtschaftswegeverbandes. grün-
dungsinitiativen gibt es in der stadt gescher und in
der gemeinde Metelen. beide haben über mehrere
Jahre einen satzungsentwurf aufgestellt, erste bür-
gerbeteiligungen durchgeführt und befinden sich
derzeit in der Vorabstimmung mit den aufsichtsbe-
hörden Kreis borken und Kreis steinfurt, um eine
gründung spätestens zum Jahr 2019 zu erreichen. 
daneben gibt es in einigen Kommunen des Kreises
Warendorf - dort federführend die stadt oelde - kon-
krete tendenzen zur gründung solcher Verbände.
aber auch sonst gehen vom niederrhein und aus süd-
westfalen zahlreiche anfragen zu dem thema ein, da
die erhaltung der Wirtschaftswege in fast allen länd-
lichen Kommunen auf der agenda steht. ◼
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Bei einem Wirtschafts-
wegeverband werden
Kosten, die ein 
landwirtschaftlicher
Betrieb zum Großteil
selbst tragen müsste,
auf mehr Schultern
verteilt
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thema WirtschaftsWege

irtschaftswege im ländlichen bereich waren ur-
sprünglich unabhängig von der befestigung

vorrangig für die erschließung des ländlichen raumes
für land- und forstwirtschaftliche Zwecke angelegt
worden. die errichtung der Wege in den einzelnen
Münsterland-Kommunen stammen in der regel aus
flurbereinigung der 1960er- und 1970er-Jahre und sind
in einer breite von 2,5 bis 3 Meter asphaltdecke gebaut
worden. 
teilweise wurde die befahrbare breite durch geschot-
terte bankette erweitert. Häufig genügt allerdings der
unterbau dieser Wege nicht den heute zu tragenden
lasten durch den Kraftfahrzeugverkehr - landwirt-
schaft, lkw, schulbus, Müllabfuhr und Ähnliches. 
die städte und gemeinden im Münsterland bewirt-
schaften je nach größe zwischen 80 und 400 Kilome-
ter öffentliche Wege im außenbereich. einige Kommu-
nen unterhalten hierbei noch einen anteil so
genannter interessentenwege. dies sind Wege, deren
eigentumsverhältnisse nicht mehr eindeutig nachzu-
vollziehen sind. ursprünglich wurden die grundstücke
anteilig von den eigentümern zur errichtung eines
Wirtschaftsweges zur Verfügung gestellt und sind den
Kommunen zur instandhaltung überlassen worden. 

Große Traktoren die Maße der land- und forst-
wirtschaftlichen fahrzeuge unterliegen - wie alle
Kraftfahrzeuge - gesetzlichen regelungen. die re-
gelbreite der asphaltierten Wege beträgt heutzu-
tage drei Meter. die entwicklung der landwirt-
schaftlichen Maschinen und fahrzeuge in den 
zurückliegenden Jahrzehnten ruft heute in der Öf-
fentlichkeit oft einen kritischen blick hervor - hin-
sichtlich fahrzeuggröße und den damit verbunde-

christoph hessel
ist referent für 
agrarstruktur und
landesplanung bei
der landwirtschafts-
kammer nrW
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Auf Wirtschaftswegen
kommt es immer häufiger

zu Konflikten zwischen
Landwirten und anderen
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Viele
Bürger/innen
zeigen sich
unzufrieden
mit dem Aus-
bauzustand
von Wirt-
schaftswegen 

Leichter Zugang zu den Feldern 
Die landwirtschaft, die auf ein funktionierendes netz von 
wirtschaftswegen angewiesen ist, erwartet verständnis für ihre 
Belange und rücksicht seitens der übrigen wegnutzenden 

Arbeitsweg
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nen auswirkungen auf den Zustand der ländlichen
Wege. 
fakt ist, dass die ausmaße der landwirtschaftlichen
Maschinen enorm zugenommen haben. dies darf aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich auch die
druckverteilung der gestiegenen tonnage auf der
grundlage wissenschaftlicher erkenntnisse weiterent-
wickelt hat. Heutzutage werden Wirtschaftswege und
landwirtschaftliche flächen von fahrzeugen mit breit-
reifen, niederdruckregelanlagen und Mehrfachachsen
- tandem oder tridem - befahren. all dies senkt den
druck einzelner räder auf die Wegdecke und schont
damit die Wirtschaftswege.

Mehr Tourismus der ländliche raum in nrW mit sei-
nem ausgeprägten Wegenetz ist in den vergangenen
Jahrzehnten deutlich in den touristischen blickpunkt
gerückt. es werden von den kommunalen tourismus-
institutionen zahlreiche aktivitäten wie radfahren,
Wandern, reiten und Ähnliches angeboten. 
die dadurch zunehmende inanspruchnahme der Wege
birgt aber ein gewisses Konfliktpotenzial. beispielswei-
se fühlen sich tourist(inn)en durch landwirtschaftliche
aktivitäten beeinträchtigt - sei es, dass sie fahrzeugen
ausweichen müssen oder staub und lärm ausgesetzt
sind. umgekehrt fühlt sich mancher landwirt in sei-
nem betriebsablauf gestört, da er die Wege zeitweise
nicht uneingeschränkt nutzen kann oder wegen ande-
rer Wegnutzender seinen betriebsablauf drosseln
muss. 
einen weiteren Konfliktpunkt stellt der Wegebelag dar.
Während das befahren asphaltierter Wirtschaftswege
mit fahrrad oder das Wandern darauf wesentlich an-
genehmer ist, sind schotterpisten weniger attraktiv.
Jedoch reichen schotterwege je nach lage und nut-
zungsintensität vollkommen aus, um den landwirt-
schaftlichen belangen gerecht zu werden. 

Ausgleich der Ansprüche aus landwirtschaftli-
cher sicht ist ein an der nutzung orientiertes multi-
funktionales ländliches Wegenetz anzustreben, das
den ansprüchen von landwirtschaft und tourismus
gleichermaßen gerecht wird. Hierbei ist gegenseiti-
ge rücksichtnahme und Verständnis für die nutzung
der ländlichen Wege - insbesondere im begegnungs-
verkehr - wünschenswert. 
die Kreisstelle Coesfeld/recklinghausen wie auch
die bezirksstelle für agrarstruktur Münsterland der
landwirtschaftskammer nrW bieten in diesem 
Zusammenhang den Kommunen unterstützung bei
der erarbeitung eines bedarfsgerechten ländlichen
Wegenetzkonzeptes an.
dabei finden insbesonde-
re die multifunktionalen
belange und ansprüche
der ländlichen Wege-
nutzenden berücksichti-
gung.                                   ◼

aktuelles aus dem online-portal 
integration 

Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes NRW unter
www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die 360 Mitgliedskommunen
des Verbandes über ihre Integrations- und Flüchtlingsarbeit aus. 

Apps für psychisch Belastete 

Viele geflüchtete sind traumatisiert. der bedarf an psychosozialer be-
treuung ist immens. das Zentrum Überleben hat zwei kostenlose apps
für smartphones entwickelt, die Hilfe zur selbsthilfe bieten. die anwen-
dung „almhar“ richtet sich an betroffene wie auch fachkräfte und klärt
in den sprachen englisch, arabisch und farsi über psychische stress-
symptome auf, die durch fluchterfahrungen entstehen können. die ios-
applikation „smilers“ richtet sich gezielt an arabischsprachige Personen
mit depressiver symptomatik. Zur funktionsweise der apps finden sich
Hinweise auf der internetseite www.ueberleben.org .

Bilanz des Modellprojektes „Pre-Alphakurs“

im rahmen des Modellprojekts „Pre-alphakurs“ wurden in der stadt
Dinslaken geflüchtete aus unterschiedlichen Herkunftsländern an das
lernen und eine geordnete tagesstruktur herangeführt. Zugewanderte
sollten damit so gut wie möglich auf den integrationskurs alphabetisie-
rung vorbereitet werden. ein überregionaler transfer als beispiel zur
flüchtlingsintegration sei daher denkbar und wünschenswert, so die
einschätzung von dr. nadia Kraam, bildungskoordinatorin für neuzuge-
wanderte vom Kommunalen integrationszentrum Kreis Wesel. 

Migrantinnen in die Kommunalpolitik

die otto-benecke-stiftung will mit dem Projekt „Migrantinnen in die
Kommunalpolitik“ zugewanderten frauen bessere Möglichkeiten er-
öffnen, sich in die Kommunalpolitik einzubringen. Mit Hilfe regionaler
Projektpartner wird eine seminarreihe angeboten, über die sich frau-
en qualifizieren und vernetzen können. in fünf bundesländern wer-
den an mehreren standorten seminare organisiert. nrW ist mit düs-
seldorf und Köln vertreten. Weitere informationen hat die stiftung in
ihrem Web-angebot www.obs-ev.de im bereich „gesellschaftliches
Miteinander“ bereitgestellt.

Ein Sportverein für alle

in der stadt Dorsten treiben im neu gegründeten Verein athletik in-
ternational dorsten (aid) geflüchtete und nicht geflüchtete gemein-
sam sport. in dem Programm verbinden sich spracherwerb, Kinder-
betreuung, spiel und sportliche betätigung. aushängeschild des
Vereins ist der Cricket-sport. der gedanke des austauschs von ge-
flüchteten und deutschen familien ist gerade im eltern-Kind-sport
erfolgreich. Mehr als 30 Vereinsmitglieder nutzen dieses angebot. 

Kontakt
Kreisstelle Coesfeld/
recklinghausen
bezirksstelle für agrar-
struktur Münsterland
borkener straße 25
48653 Coesfeld
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sicherheit

Das nrw-präventionsprogramm „wegweiser - 
gemeinsam gegen gewaltbereiten salafismus“ des 
nrw-Ministeriums des innern will junge Menschen vor 
einem abgleiten in die szene bewahren

n den zurückliegenden Jahren übte der extremisti-
sche salafismus mit seiner Propaganda eine große

anziehungskraft auf junge Menschen aus. das nrW-
Ministerium des innern hat daher das Präventionspro-
gramm „Wegweiser - gemeinsam gegen gewaltberei-
ten salafismus“ initiiert und finanziert derzeit 14
anlaufstellen im land, die von unabhängigen institu-
tionen vor ort getragen werden. 
„Wegweiser“ richtet sich an Personen, die bereits mit
der salafistischen szene sympathisieren oder in diese
abzurutschen drohen, sowie an deren soziales umfeld.
es verfolgt das Ziel, bei Jugendlichen oder jungen He-
ranwachsenden einen radikalisierungsprozess bereits
in den anfängen zu stoppen. Hierfür ist es wichtig, kon-
krete beratungsmöglichkeiten vor ort anzubieten, die
nicht nur betroffenen, sondern auch angehörigen und
anderen Personen offenstehen, die Probleme erken-
nen und Veränderungen an den jungen Menschen be-
obachten.
Über gespräche mit Personen aus dem direkten um-
feld besteht die Chance, die betroffenen frühzeitig zu
erreichen. „Wegweiser“ beschränkt sich also nicht nur
auf beratungsarbeit mit betroffenen Jugendlichen und
jungen Menschen, sondern bietet darüber hinaus be-
ratung und betreuung für deren soziales umfeld an.
„Wegweiser“ respektiert religiöse Überzeugungen,
aber keine gewalt zur durchsetzung extremistischer
Ziele.

Bundesweit einmalig Konzeption und konkrete
ausgestaltung von „Wegweiser“ stellen einen innova-
tiven ansatz dar und sind in deutschland bislang ein-
malig. das Programm liegt dabei auf der linie der eu-
strategie zum präventiven Vorgehen gegen
terroristische und extremistische tendenzen. „Weg-
weiser“ in nordrhein-Westfalen ist bereits zum Vorbild
für ein vergleichbares Programm in der deutschspra-
chigen gemeinschaft ostbelgiens geworden. 
das „Wegweiser“-Programm ist dezentral und niedrig-
schwellig organisiert. es wird von örtlichen trägern
durchgeführt - ein drittel kommunale einrichtungen
und zwei drittel zivilgesellschaftliche institutionen.
diese stellen zur erfüllung ihrer aufgaben sozialpäda-
gogisch geschultes Personal ein. „Wegweiser“ ist so
konzipiert, dass es bereits im gründungsprozess - zum

beispiel bei auswahl des trägers und der netzwerk-
partner - eng an die örtlichen gegebenheiten und be-
sonderheiten angepasst wird. 
aufgrund der vielfältigen auslöser einer radikalisie-
rung bei jungen Menschen ist das Programm „Weg-
weiser“ entsprechend breit aufgestellt und soll vor ort
auf ein großes netzwerk unterschiedlicher akteure
und einrichtungen zurückgreifen - Vereine, sozialver-
bände, schulen, kommunale Ämter, familienberatung,
Jobcenter, Moscheegemeinden, Polizei und vieles
mehr. 

Örtliche Netzwerke eingebunden Von bedeu-
tung ist, dass die beraterinnen und berater des Pro-
gramms ihre arbeit nicht allein verrichten, sondern ak-
tiv die örtlichen netzwerkpartner/innen einbinden.
„Wegweiser“ greift das vorhandene regelsystem auf
und flankiert es, indem die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Hilfssysteme aktivieren und bündeln, betrof-
fene beraten und unterstützen und gleichzeitig über
die gesamte dauer des beratungsprozesses als
Helfer/innen ansprechbar bleiben. 
„Wegweiser“ stellt keinen ersatz für die Verantwort-
lichkeiten öffentlicher institutionen und ansprechpart-
ner/innen dar. Ziel ist es, für die konkreten beratungs-
fälle unterschiedliche expert(inn)en vor ort einzu-
binden und mit ihnen sowie den betroffenen einzel-
fallorientiert zusammenzuarbeiten. Je vielfältiger die
Problemlage der vorwiegend jungen Menschen ist,
desto breiter wird das regelsystem eingebunden und
desto mehr expertise wird hinzugezogen. die „Weg-
weiser“-beraterinnen und -berater erarbeiten mit den
betroffenen und deren sozialem umfeld mithilfe des
netzwerks ein individuelles unterstützungskonzept. 
die „Wegweiser“-anlaufstellen sind zusätzlich auch für
Personen und institutionen ansprechbar, die allgemei-
ne informationen über den extremistischen salafis-
mus benötigen. die beraterinnen und berater halten
Vorträge, vermitteln weitere referent(inn)en für Ver-
anstaltungen und fortbildungen oder stellen informa-
tionsmaterialien zur Verfügung. daneben bietet eine

thilo Waasem 
ist referent für
Prävention und 
aussteigerpro-
gramme im nrW-
Ministerium des 
innern 

der autOr

Extremistischen Tendenzen
frühzeitig begegnen

i Das Präventionsprogramm „Wegweiser“ soll junge 
Menschen davor bewahren, in die extremistische 
Salafisten-Szene abzugleiten

Weitere Informationen 
im Internet

https://www.im.nrw/
Wegweiser 
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Bücher

„Wegweiser“-Hotline beim Ministerium des innern be-
ratung für rat suchende.

Ständig aktuell die trägerorganisationen des „Weg-
weiser“-Programms sowie deren beraterinnen und be-
rater werden fortlaufend hinsichtlich potenzieller si-
cherheitsrelevanter sachverhalte vom Ministerium des
innern sensibilisiert und unterstützt. neben Quartals-
zahlen und jährlichen Praxisberichten erfolgt mindes-
tens einmal pro Jahr ein ausführlicher erfahrungsaus-
tausch mit allen „Wegweiser“-beratungsstellen, um
aktuelle entwicklungen und den daraus erwachsenden
bedarf zu besprechen.
die seit 2014 zunächst als Modellprojekt eingerichte-
ten anlaufstellen in bochum, bonn und düsseldorf
wurden um elf weitere ergänzt: in aachen, biele-
feld/Herford, dinslaken/Kreis Wesel, dortmund,
duisburg, essen, Köln, Mönchengladbach, Münster,
oberhausen/Mülheim an der ruhr sowie Wupper-
tal/solingen/remscheid (stand 01.04.2018). an vier
standorten ist das Verfahren zur einrichtung einer
„Wegweiser“-anlaufstelle so weit fortgeschritten,
dass in Kürze mit einer eröffnung zu rechnen ist. 
basierend auf den erfahrungswerten der bisherigen
implementierung ist darüber hinaus geplant, im lau-
fe des Jahres 2018 an weiteren sieben standorten ei-
ne „Wegweiser“-anlaufstelle einzurichten. das Pro-
gramm soll somit auf 25 beratungsstellen erweitert
werden. außerdem wird an sechs standorten zusätz-
liches Personal für anlaufstellen mit einem beson-
ders weitläufigen einzugsgebiet zur Verfügung ge-
stellt, um die flächendeckende beratungs- und
unterstützungsarbeit von „Wegweiser“ in ganz
nordrhein-Westfalen sicherzustellen. 

Mehr Personal 2017 wurden sämtliche anlaufstel-
len von einer auf zwei Planstellen erweitert, um eine
möglichst breite expertise in den berater/innenteams
zu gewährleisten und dem gestiegenen bedarf auf-
grund höherer fallzahlen rechnung zu tragen.
bei der einrichtung und beim betrieb des Programms
in einer Kommune oder einer region spielt die unter-
stützung durch die kommunale spitze und die 
politischen entscheidungsträger/innen eine wesentli-
che rolle. sie setzt den grundstein für eine erfolgreiche
implementierung und den erfolgreichen betrieb unter
beteiligung aller für die Zusammenarbeit erforderli-
chen netzwerkpartner/innen und relevanten akteure. 
der träger übernimmt auf grundlage eines Vertrags
mit dem Ministerium des innern die durchführung
der beratungstätigkeit vor ort. das Ministerium fi-
nanziert den laufenden betrieb der anlaufstelle und
übernimmt insbesondere die Personalkosten. darü-
ber hinaus werden alle sonstigen laufenden Kosten
der anlaufstelle bis zu einem Höchstbetrag durch das

land nord-
rhein-West-
falen über-
nommen. ◼

handbuch datenschutz und 
it-sicherheit
Herausgegeben von Dr. Uwe Schläger und Jan-Christoph Thode, unter Mit-
arbeit von Dr. Christian Borchers, Conrad S. Conrad, Michael Cyl, Dr. Sebas-
tian Ertel, Annika Freund, Clemens Grünwald, Jennifer Jähn, Dr. Irene Karper,
Jan-Roman Kitzinger, Dr. Martin Klein-Hennig, Martin Kolodziej, Dr. Bettina
Kraft, Dr. Sönke Maseberg, Dr. Britta Mester, Lars Meyer, Dr. Sanela Hodzic,
Lea Paschke, Jan Peplow, Olaf Rossow, Jan Schirrmacher, Dr. Uwe Schläger,
Felix Schmidt, Markus Schönmann, Stefan Seiter, Daniel Stolper, Oliver Stutz,
Jan-Christoph Thode, Sven Venzke-Caprarese, Ralf von Rahden, 2018, XXXVI,
627 Seiten, fester Einband, 94 Euro, ISBN 978-3-503-17727-1, auch als eBook
erhältlich, ERICH SCHMIDT VERLAG GmbH & Co. KG, Berlin, E-Mail:
ESV@ESVmedien.de

Mit dem 25. Mai 2018 sind datenschutz-grundverordnung (dsgVo) und
das neue bdsg geltendes recht. so werden neben erweiterten informa-
tions-, rechenschafts- bzw. Meldepflichten künftig u. a. datenschutz-fol-
genabschätzungen oder das führen eines Verarbeitungsverzeichnisses
relevant.

doch muss auch die eignung organisatorischer und technischer sicher-
heitsmaßnahmen regelmäßig nachgewiesen werden, um (Persönlich-
keits-)rechte zu wahren und kostspielige bußgelder zu vermeiden. recht
und it systematisch verbinden: Hier setzt das neue Handbuch an, das ju-
ristische und it-sicherheitsrelevante fragen erstmals konsequent ver-
knüpft: datenschutzrechtliche grundlagen in d und eu, insb. dsgVo und
bdsg (neu), inhalte, sanktionierung, datenschutzmanagement und da-
tenverarbeitung: aufgabe des datenschutzbeauftragten, umgang mit
beschäftigten- und Kundendaten, Meldepflichten, u. a., sicherheitstech-
nische aspekte: it-sicherheitsmanagement und it-grundschutz, insb.
nach der normenreihe iso/ieC 27001 ff. technische und organisatorische
Maßnahmen: Hardware und software Management, datensicherung, 
sicherheitsvorfälle, datenlöschung u. v. m., it-Penetrationstests zur
schwachstellenanalyse.

az.: 17.1.1

das gesamte öffentliche dienstrecht 
Für Beamte und Arbeitnehmer bei Bund, Ländern und Kommunen, ergänzbares
Handbuch für Personalverwaltung und Personalvertretungspraxis, von Prof. Dr.
Frank Bieler, Professor (em.) an der Hochschule Harz, Wernigerode, unter Mit-
arbeit von Benjamin Bieler, Braunschweig/Göttingen, begründet von Kurt Ebert,
ehemals Präsident der Bundesschuldenverwaltung, 2018, Loseblattwerk, 2.068
Seiten in 1 Ordner, 96 Euro, ISBN 978-3-50300849-0, ERICH SCHMIDT VERLAG,
Bestellmöglichkeit online unter http://www.esv.info/978-3-503-00849-0 

dieses praktische Handbuch für Personalverwaltung und Personalvertre-
tungspraxis beinhaltet und erläutert - wissenschaftlich fundiert - sämtliche
Vorschriften und regelungen, die für den öffentlichen dienst von bedeutung
sind. durch die allgemeinverständliche Kommentierung empfiehlt es sich als
nützliches informations- und nachschlagewerk.

die vorliegende 1. lieferung 2018 nimmt umfassend und komplex die aktua-
lisierung der im Werk enthaltenen texte und tabellen vor. der nutzer hält in-
soweit damit das Werk auf dem aktuellen stand in der Hand. um zunächst
die regelungen deutlich zu machen, mussten weitere erläuternde ausfüh-
rungen zurückstehen. Mit den nächsten lieferungen werden größere textbe-
reiche bearbeitet, diese werden z. b das recht schwerbehinderter Menschen,



mittelregelungen wird die anlage Vi zum abschnitt K der arzneimittelricht-
linien (off-label-use) aktualisiert.

az.: 14.5.1-001

datenschutz-grundverordnung / 
Bundesdatenschutzgesetz 
Kommentar begründet von Rechtsanwalt Dr. Hans-Jürgen Schaffland und Dipl.-
Kfm. Noeme Wiltfang. Bearbeitet von Rechtsanwalt Dr. Hans-Jürgen Schaffland,
Rechtsanwältin Gabriele Holthaus und Rechtsanwältin Dr. Astrid Schaffland,
2018, Loseblatt-Kommentar einschließlich der 5. Lieferung, 3.450 Seiten in 2
Ordnern, Jahresabonnement, 118 Euro. ISBN 978-3-503-17404-1, Datenbank im
Jahresabonnement 165,60 Euro inkl. 19% USt., ISBN 978-3-503-17483-6, im Jah-
resabonnement für Bezieher des Loseblattwerkes 50,04 Euro inkl. 19% USt., ISBN
978-3-503-17484-3. ERICH SCHMIDT VERLAG, Berlin, Tel. 30/250085-863

Mit der ab 25. Mai 2018 anzuwendenden datenschutz-grundverordnung
beginnt ein neues Zeitalter im nationalen und europäischen umgang mit
personenbezogenen daten. der „schaffland/Wiltfang“ nimmt die Heraus-
forderung an: er bietet rechtssicherheit in organisationen und stärkt das
schutzschild gegen leaks und erhöhte bußgeld-/Haftungsrisiken nach
neuem recht. ds-gVo / bdsg (2003) / bdsg (neu). die entwicklung des da-
tenschutzrechts ist dynamisch wie die sie prägenden technologien. Viele
offene fragen werden sich bis zum 25. Mai 2018 klären. 

als ergänzbare ausgabe hält einen der „schaffland/Wiltfang“ konsequent auf
neuestem stand. eu-, bundes- und landesdatenschutzrecht systematisch in-
tegriert und laufend aktualisiert, bietet das Werk eine umfassende und fun-
dierte Kommentierung der ds-gVo, startend mit einer umfangreichen
grundlieferung, die in mehreren folgeupdates zügig erweitert wird, die fort-
führung der bewährten Kommentierung zum bdsg bis zum 25. Mai 2018, eine
sukzessive umfassende Kommentierung des dann geltenden bdsg (neu), ein-
schlägige regelungstexte der landesdatenschutzgesetze und auszüge aus
vom bdsg tangierten gesetzen.

neben einer leicht verständlichen synopse zu bisherigem und neuem recht
finden sich auch Wertungen zu auswirkungen der ds-gVo auf die künftige
rechtslage - unter beachtung des derzeitigen bdsg-entwurfs. innerhalb der
ds-gVo-erläuterungen werden neues recht und die bisherige rechtslage
übersichtlich gespiegelt. Mit der 4. lieferung 2018 ist die Kommentierung der
ds-gVo abgeschlossen. für den Praktiker sind die in der lieferung enthaltenen
anhänge zu einzelnen artikeln von besonderer bedeutung. sie enthalten Mus-
ter, Musterverträge und sonstige arbeitshilfen.

Zusätzlich sind die §§ 1 bis 4 sowie 38 und 39 des die ds-gVo ergänzenden
bdsg (neu) erläutert. Hier sind die praktischen Hinweise zu den eckdaten der
Pflicht zur bestellung eines datenschutzbeauftragten (§ 38) hervorzuheben.
die 5. lieferung 2018 enthält die Kommentierungen der §§ 5 bis 26 sowie § 31
des bdsg (neu). Hervorzuheben sind die erläuterungen zum Kündigungs-
schutz für datenschutzbeauftragte (§ 6 abs. 4), die ausführliche darstellung
zum beschäftigtendatenschutz (§ 26) sowie ein ausführliches Muster des bfdi
für eine dienstanweisung zur dienstlichen/privaten internet- und e-Mail-nut-
zung am arbeitsplatz (§ 26 anhang 1).

lesenswert sind auch die Kurzdarstellungen zur ds-gVo (ordnungsnummer
0190) und zum bdsg neu (ordnungsnummer vor 0300). bestellmöglichkeit
online unter http://www.esv.info/978-3-503-17404-1 und www.datenschutz-
digital.de 

az.: 17.1
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Bücher 

die entgeltordnungen der tarifverträge sein. aktuellen materiell-rechtlichen
Veränderungen soll ebenfalls nachgegangen werden. 

az.: 14.5.6-001/004

das Beamtenrecht in nordrhein-
Westfalen
Kommentar von Dipl.-Verwaltungswirt Heinz D. Tadday und Ministerialrat
Dr. Ronald Rescher, Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen. 153. Ergänzungslieferung, Stand November 2017, 362 Seiten, 88,90
Euro. Loseblattausgabe: Grundwerk 3.510 Seiten, Seitenformat DIN A 5,
in drei Ordnern, 99 Euro bei Fortsetzungsbezug, zzgl. Ergänzungslieferun-
gen (299 Euro bei Einzelbezug). Digitalausgabe: Lizenz für 1-3 Nutzer im
Jahresabonnement 299 Euro (inkl. Updates), weitere Preise auf Anfrage.
ISBN 978-3-7922-0150-3 (Print), ISBN 978-3-7922-0201-2 (Digital), Verlag
W. Reckinger, Siegburg

Mit der 153. ergänzungslieferung (stand november 2017) finden die ak-
tuelle rechtsprechung und neue Vorschriften im Werk berücksichti-
gung. im Kommentarteil wird die aufgrund der im Jahr 2016 erfolgten
umfassenden novellierung des landesbeamtengesetzes sowie auf-
grund weiterer rechtsänderungen erforderliche Überarbeitung fortge-
setzt. das stichwortverzeichnis wurde aktualisiert.

neu kommentiert werden die Paragrafen § 7 (anforderungen an den
Vorbereitungsdienst), § 8 (erwerb der fachlichen Voraussetzungen bei
laufbahnen besonderer fachrichtung), § 10 (sicherung der Mobilität),
§ 33 (dienstunfähigkeit, antragsruhestand), § 35 (Wiederherstellung
der dienstfähigkeit), § 36 (Zuständigkeit, beginn des ruhestands), § 37
(einstweiliger ruhestand), § 70 (urlaub aus arbeitsmarktpolitischen
gründen), § 79 (leistungen des dienstherrn) und § 89 (Verarbeitung
und Übermittlung von Personalaktendaten).

im teil d (Verwaltungsvorschriften) finden sich nun auch die neuen
„Hinweise zu teilzeitbeschäftigung, beurlaubung und freistellung von
beamtinnen und beamten, richterinnen und richtern im land nrW“
vom 15. september 2017.

az.: 14.0.1

Beihilfenrecht nordrhein-Westfalen
Unterstützungsgrundsätze, Vorschussrichtlinien. Kommentar von Karl-Heinz
Mohr, Ministerialrat a. D., und Horst Sabolewski, Regierungsdirektor im Finanz-
ministerium des Landes NRW. 113. Ergänzungslieferung, Stand März 2018, 366
Seiten, 92,90 Euro. Loseblattausgabe: Grundwerk 4.312 Seiten, DIN A 5, in drei
Ordnern, 139 Euro bei Fortsetzungsbezug, zzgl. Ergänzungslieferungen (299
Euro bei Einzelbezug). Digitalausgabe: Lizenz für 1 Nutzer 419 Euro, 2 Nutzer
730 Euro, 3 Nutzer 1.095 Euro (jeweils im Jahresabonnement, inkl. Updates),
weitere Preise auf Anfrage. ISBN 978-3-7922-0153-4 (Print), ISBN 978-3-7922-
0204-3 (Digital), Verlag W. Reckinger, Siegburg

Mit der 113. ergänzungslieferung (stand März 2018) erfolgt im bereich der
Kommentierung eine teilaktualisierung der erläuterungen, insbesondere zu
den §§ 1, 3, und 4i bVo nrW. im teil ergänzende landesvorschriften wird die
neueste fassung des gesetzes über die beamtinnen und beamten des landes
nordrhein-Westfalen (landesbeamtengesetz - lbg nrW) abgedruckt. im teil
Krankenhausrecht wird der erste teil der Vereinbarung zum fallpauschalen-
system für Krankenhäuser für das Jahr 2018 aufgenommen. bei den arznei-
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eurOPa-neWs

Vorschläge zur Kohäsionspolitik

nachdem die eu-Kommission anfang Mai 2018 ihren entwurf für
einen mehrjährigen finanzrahmen für die eu nach 2020 vorgelegt
hat, hat sie nun mit der Vorlage der Verordnungen für die struktur-
und investitionsfonds ihre Vorstellungen konkretisiert. danach
sind für die künftige Kohäsionspolitik ausgaben von knapp 374 Mrd.
euro vorgesehen. anders als befürchtet, sollen trotz brexit und neu-
er Herausforderungen auch in Zukunft alle regionen in europa ge-
fördert werden. nach dem Vorschlag der Kommission sollen jedoch
die Mittel für deutschland um etwa 20 Prozent gekürzt werden.
die Kohäsionspolitik ist der wichtigste investitionsbereich der eu
und der zweitgrößte Haushaltsposten nach dem agrarbereich.

nrW-Vorsitz der europaminister-
Konferenz 

nordrhein-Westfalen hat am 1. Juli 2018 vom land niedersachsen
den Vorsitz der europaministerkonferenz (eMK) übernommen. die
symbolische „glockenübergabe“ fand auf der eMK-sitzung am 7.
Juni 2018 in brüssel statt. stephan Holthoff-Pförtner, nrW-Minister
für bundes- und europaangelegenheiten sowie internationales,
wird die Konferenz nun für ein Jahr leiten. die eMK vertritt die in-
teressen der 16 bundesländer in europaangelegenheiten gegen-
über der bundesregierung und der europäischen union. sie stimmt
die europapolitischen aktivitäten der länder ab und koordiniert ih-
re informationspolitik zur förderung des europäischen gedankens.

urBact-netzwerk „re-grow city“

die stadt altena ist lead Partner des urbaCt-netzwerks „re-grow
City“ und wird in einer ersten sechsmonatigen Phase gemeinsam
mit den städten isernia in italien und igoumenitsa in griechenland
zum thema „bürgerbeteiligung als Chance für schrumpfende Klein-
und Mittelstädte“ arbeiten. dann entscheidet eine Jury, ob das netz-
werk zukunftsfähig ist und eine Weiterarbeit in größerer runde mit
fünf zusätzlichen Partnern finanziert wird. „die Vergabe der lead-
Partnerschaft ist eine auszeichnung für unsere arbeit in der Ver-
gangenheit und zugleich ansporn für gute arbeit im neuen netz-
werk“, sagte altenas bürgermeister dr. andreas Hollstein. urbaCt
ist ein Programm zur förderung nachhaltiger stadtentwicklung.

mehrheit der europäer/innen 
für integration 

69 Prozent der bürger/innen der europäischen union halten Maß-
nahmen zur integration von Migrant(inn)en auf lange sicht für eine
notwendige investition. etwa ebenso viele sehen dabei die Zuge-
wanderten wie auch die aufnehmenden gesellschaften in der
Pflicht. dies geht aus einer umfrage der eu-statistikbehörde eu-
rostat hervor. dem eurobarometer zufolge sind für die integration
vor allem sprachkurse sowie Maßnahmen zur eingliederung in den
arbeitsmarkt wichtig. etwa 60 Prozent der befragten gaben an,
täglich Kontakt mit Migrant(inn)en zu haben. bei etwa 40 Prozent
gehören sie zur familie oder zum freundeskreis.

Wettbewerb „die europäische stadt -
Wandel & Werte“

anlässlich des europäischen Kulturerbejahres 2018 hat das innen-
und Heimatministerium des bundes den Wettbewerb „die euro-
päische stadt - Wandel & Werte“ gestartet. Mitmachen können
städte und gemeinden mit herausragenden Konzepten und Pro-
jekten zum umgang mit dem baukulturellen erbe in der stadt und
auf dem land. Partner des Wettbewerbs sind die länder und die
kommunalen spitzenverbände. die besten Projekte werden am 8.
november 2018 im rahmen der denkmal-Messe in leipzig ausge-
zeichnet. bewerbungen sind bis 20. Juli 2018 möglich, mehr infos
im internet unter http://www.bundeswettbewerb-europaeische-
stadt.de/ .

Kommunalpolitischer Preis der 
goerdeler-stiftung

in erinnerung an das kommunalpolitische Wirken von Carl goer-
deler als oberbürgermeister der stadt leipzig und seinen Wider-
stand gegen die ns-Herrschaft vergibt die Carl und anneliese
goerdeler-stiftung mit weiteren Partnern 2019 einen Kommu-
nalpolitischen Preis für herausragende leistungen der kommu-
nalen Verwaltung und Kommunalpolitik in europa. ausgezeich-
net wird eine Kommune oder region des deutschsprachigen
raums, die mit einer europäischen Partnerkommune oder -regi-
on eine enge Zusammenarbeit pflegt, die nachhaltig positive
auswirkungen auf das leben vor ort hat. der Preis ist mit 2.000
euro dotiert. einsendeschluss ist der 31. august 2018, infos im 
internet unter https://publicgovernance.de/media/Kommunal-
wissenschaftlicher_goerdeler_Preis_2019_ausschreibung.pdf .

app für 
reisen ins eu-ausland

die europäische
Verbraucherzen-
trale hat eine app
für junge leute
entwickelt, die ei-
nen aufenthalt im
europäischen aus-
land planen. für 15
verschiedene eu-
länder liefert sie informationen und tipps rund um die themen
freizeit, unterkunft, transport, notfall, shoppen, Handy, gesund-
heit und geld. so erfahren die jungen leute, welche rechtlichen
regelungen in den einzelnen ländern zu beachten sind, etwa im
Hinblick auf den Konsum von tabak und alkohol, aber auch bei
Problemen wie flugzeugverspätung oder gepäckverlust. aufge-
listet werden auch sehenswürdigkeiten und festivals. Zudem
gibt es spartipps für die Übernachtung oder die nutzung von
Verkehrsmitteln und eine reise-Checkliste. die „app ins eu-aus-
land“ ist kostenlos für Handys mit ios- oder android-software
erhältlich. ◼

e u r o Pa-
n e W s

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch@

kommunen-in-nrw.de
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serVice recht

sonn- und feiertagsschutz i

Im vorläufigen Rechtsschutzverfahren bestätigt das OVG
Münster die erstinstanzliche Entscheidung des VG, das
vorläufig festgestellt hatte, Verkaufsstellen im Stadtge-
biet der Stadt Kreuztal dürften am 29.04.2018 nicht auf
der Grundlage der Ordnungsbehördlichen Verordnung
über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und
Feiertagen im Jahr 2018 öffnen. (Orientierungssatz)

oVg nrW, beschluss vom 27.04.2018
- az.: 4 b 571/18 -

die beschwerde der betroffenen stadt wurde abge-
wiesen. die ladenöffnung sei offensichtlich nicht im
öffentlichen interesse gerechtfertigt.
durch ordnungsbehördliche Verordnung hat die stadt
Kreuztal die ladenöffnung für einen bestimmten sonntag auf der
grundlage des ende März 2018 in Kraft getretenen neuen laden-
öffnungsgesetzes im ganzen stadtgebiet freigegeben. die laden-
öffnung steigere die überörtliche sichtbarkeit der stadt als attrak-
tiver und lebenswerter standort. darüber hinaus diene die
ladenöffnung dem erhalt und der stärkung eines vielfältigen sta-
tionären einzelhandelsangebots, das sich insbesondere in der Kon-
kurrenz zu digitalen einkaufsmöglichkeiten behaupten müsse. 
der rat der stadt hat sich damit auf im gesetz bezeichnete öffentliche
interessen berufen und hielt es deshalb nicht für erforderlich, die la-
denöffnung räumlich zu beschränken. auf einen Zusammenhang mit
dem am sonntag in der innenstadt geplanten frühlingsfest wurde
die Verordnung ausdrücklich nicht eigenständig gestützt. das Ver-
waltungsgericht hat die Verordnung mit beschluss vom 24.04.2018
für offensichtlich unwirksam und nichtig gehalten. dagegen hat die
stadt am nachmittag des 26.04.2018 beschwerde eingelegt.
der 4. senat des oberverwaltungsgerichts hatte damit erstmals ge-
legenheit, sich mit dem neuen ladenöffnungsgesetz zu befassen. er
hat ausgeführt, die neuregelung habe mit dem erfordernis eines „öf-
fentlichen interesses“ an der ladenöffnung dem verfassungsrechtlich
verbürgten sonn- und feiertagsschutz und der hierzu ergangenen
rechtsprechung des bundesverfassungsgerichtes rechnung tragen
wollen. in der gesetzesbegründung werde ausdrücklich hervorgeho-
ben, dass ausnahmen vom sonn- und feiertagsschutz eines rechtfer-
tigenden sachgrundes bedürfen und sie für die Öffentlichkeit klar er-
kennbar bleiben müssen. 
ob ein verfassungsrechtlich tragfähiger sachgrund bestehe, sei von
der örtlichen ordnungsbehörde im einzelfall zu prüfen und zu be-
gründen. durch die neuregelung hätten die kommunalen Verord-
nungsgeber lediglich bei sonntäglichen ladenöffnungen im Zusam-
menhang mit örtlichen Veranstaltungen von der notwendigkeit einer
besucherprognose befreit werden und im Übrigen zusätzliche öffent-
liche belange anführen können sollen. es könnten aber weiterhin nur
gewichtige, im einzelfall festzustellende und in einer abwägung dem
gebotenen sonn- und feiertagsschutz gegenüberzustellende öffent-
liche interessen die ausnahmsweise ladenöffnung an einem sonn-
oder feiertag rechtfertigen. 
die pauschale behauptung, die beabsichtigte ladenöffnung diene
den im gesetz beispielhaft aufgeführten Zielen oder liege sonst im
öffentlichen interesse, sei danach unzureichend. insbesondere seien

die im ladenöffnungsgesetz definierten öffentlichen in-
teressen in ihrer Zielrichtung sehr weit gefasst und daher
letztlich stets in allgemeiner Weise berührt und insoweit
nicht geeignet, einen als solchen für die Öffentlichkeit
erkennbaren ausnahmecharakter der ladenöffnung zu
begründen. 
Vielmehr müssten die genannten interessen nach den
konkreten Verhältnissen in der betreffenden Kommune
in dem für die ladenöffnung vorgesehenen bereich zu-
mindest in besonderer Weise betroffen sein. Weiterhin
müsse es sich jedenfalls um belange handeln, die tat-
sächlich über das bloße umsatzinteresse der Verkaufs-
stelleninhaber und das alltägliche erwerbsinteresse po-
tenzieller Käufer an einer ladenöffnung hinausgingen.
diesen anforderungen genüge die freigabe der laden-
öffnung im gesamten gebiet der stadt Kreuztal offen-
sichtlich nicht. sie ergäben sich im Wesentlichen bereits
aus der sehr ausführlichen gesetzesbegründung zum

neuen ladenöffnungsgesetz, auf die die antragstellende gewerk-
schaft ver.di die stadt schon vor der beschlussfassung hingewiesen
habe. 
es seien nicht ansatzweise öffentliche belange mit ausnahmecha-
rakter und hinreichendem gewicht aufgezeigt worden, die eine la-
denöffnung im gesamten stadtgebiet rechtfertigen könnten. Mit
blick auf das stattfindende frühlingsfest hätten besondere gründe
allenfalls im bereich der innenstadt vorgelegen. dies habe der senat
jedoch angesichts der vom rat beschlossenen loslösung der Ver-
kaufsöffnung von der Veranstaltung nicht zu beurteilen.
der beschluss ist unanfechtbar.

sonn- und feiertagsschutz ii

Am Sonntag, 27.05.2018, durften bestimmte, straßenmäßig genau
bezeichnete Geschäfte in Remscheid anlässlich der 16. Remscheider
Motorshow geöffnet sein. Dagegen mussten die Geschäfte im Allee-
Center teilweise geschlossen bleiben, weil sie von der Verordnung
der Stadt Remscheid nicht erfasst sind. Dies hat das Oberverwal-
tungsgericht in einem von der Gewerkschaft ver.di gegen die Frei-
gabe der Ladenöffnung angestrengten Eilverfahren unter Änderung
des erstinstanzlichen Beschlusses des Verwaltungsgerichts Düssel-
dorf entschieden. (Orientierungssatz)

oVg nrW, beschluss vom 25.05.2018
- az.: 4 b 707/18 -

Ähnlich wie zuvor das Verwaltungsgericht düsseldorf hatte auch der
4. senat des oberverwaltungsgerichts zunächst Zweifel daran, ob
der räumliche geltungsbereich der Verordnung ausreichend be-
stimmt geregelt ist. auch unter Heranziehung aller anerkannter aus-
legungsmethoden blieben Zweifel, welche Verkaufsstellen genau
von der satzung erfasst sein sollten. 
sie ließen sich geltungserhaltend nur dadurch auflösen, dass unter
Verkaufsstellen „im bereich der alleestraße“ lediglich solche verstan-
den würden, die zweifelsfrei von der beschlossenen formulierung
erfasst seien. Öffnen dürften deshalb nur solche geschäfte, die direkt
an der alleestraße lägen und von dort aus unmittelbar zugänglich
seien. nicht dazu gehörten einzelhandelsbetriebe im allee-Center,

gericht
in KÜrZe

zusammengestellt 
von Referent 

Carl Georg Müller, 
StGB NRW
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die von der alleestraße aus für Kunden nicht unmittelbar, sondern
ausschließlich über den Center-eingang zugänglich seien.
gegen die gültigkeit der freigabe der ladenöffnung in dem so um-
grenzten räumlichen bereich bestünden keine rechtlichen bedenken.
die Veranstaltung der Motorshow sei nach Charakter, größe und Zu-
schnitt geeignet, den öffentlichen Charakter des tages in dem von
der ladenöffnung umfassten bereich der alleestraße bis einschließ-
lich Markt maßgeblich zu prägen und damit die vorgesehene aus-
nahme von der regel der sonntagsruhe zu rechtfertigen. 
nach den unbestrittenen und auch im internet recherchierbaren an-
gaben der stadt würden im rahmen der zum 16. Mal stattfindenden
Motorshow auf der alleestraße über 150 fahrzeuge von autohäusern
aus remscheid und dem bergischen land präsentiert. auf dem theo-
dor-Heuss-Platz werde ein Programm im rahmen der aktionstage
„Mobil in remscheid“ angeboten. besucher könnten sich an informa-
tionsständen etwa über das fahrradfahren oder die nutzung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs erkundigen. Verschiedene autohäu-
ser präsentierten fahrzeuge mit emissionsarmen antrieben. in einem
bewegungsparcours könnten besucher das fahren mit einem „seg-
way“ erlernen.
der beschluss ist unanfechtbar.

schülerfahrtkosten

Die in Wegberg wohnenden Eltern einer zu Beginn des Schuljahres
2015/2016 sieben Jahre alten Tochter haben keinen Anspruch darauf,
dass die Stadt ihnen für dieses Schuljahr Fahrkosten für den Schul-
weg ihres Kindes zu der rund 1,75 km entfernten Grundschule erstat-
tet. (Orientierungssatz)

oVg nrW, urteil vom 16.05.2018
- az.: 19 a 1453/16 -

den erstattungsantrag der eltern hatte die stadt mit der begründung
abgelehnt, der schulweg sei nicht besonders gefährlich. das Verwal-
tungsgericht hat der Klage der eltern stattgegeben.
die dagegen gerichtete berufung der stadt hatte erfolg. der 19. se-
nat hat zur begründung ausgeführt, es fehle an der für einen er-
stattungsanspruch erforderlichen besonderen gefährlichkeit des
schulweges. ein schulweg sei insbesondere dann besonders ge-
fährlich, wenn er überwiegend entlang einer verkehrsreichen stra-
ße ohne gehweg oder begehbaren randstreifen führe oder wenn
eine verkehrsreiche straße ohne besondere sicherung für fußgän-
ger überquert werden müsse. 
beides sei vorliegend nicht gegeben. Weder die konkrete Verkehrs-
und beleuchtungssituation noch die von Klägern angeführten fälle
krimineller Übergriffe im Wegberger stadtgebiet führten dazu,
dass der schulweg im vorliegenden fall besonders gefährlich ge-
wesen sei. die Zugehörigkeit einer schülerin oder eines schülers zu
einem nach alter und/oder geschlecht definierten „risikobelaste-
ten Personenkreis“ biete keine geeignete grundlage für die annah-
me einer besonderen gefährlichkeit des schulweges, weil aus die-
sen Merkmalen nicht abzuleiten sei, dass die gefahr, auf dem
schulweg opfer einer straftat zu werden, erheblich über dem
durchschnitt liege. 
in diesem Punkt hat der senat seine bisherige rechtsprechung ge-
ändert. der senat hat die revision nicht zugelassen. ◼
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themenschwerpunkt september 2018:
Kommunalfinanzen 

Die Zeitschrift erscheint monatlich mit Doppelnummern im Februar und
Juli. Das Abonnement (Einzelpreis 78 € komplett, elektronisch 49 €, Min-
destlaufzeit 1 Jahr) ist unbefristet und kann jederzeit begonnen werden.
Bestellungen nur beim Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther
Str. 199-201, 40474 Düsseldorf, Internet: www.kommunen-in-nrw.de .
Jedoch kann das Abonnement innerhalb der ersten zwölf Monate mit
einer Frist von einem Monat schriftlich gekündigt werden. Ansonsten
verlängert es sich bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres. Wird es
dann nicht bis zum 30.11. - wirksam zum 31.12. - gekündigt, verlängert
es sich um ein weiteres Kalenderjahr und bleibt dann jeweils mit einer
Frist von einem Monat zum Jahresende kündbar. Die Abonnementgebühr
wird - bei Abo-Beginn im laufenden Kalenderjahr - anteilig für die dann
noch bezogenen Hefte sowie jeweils im 1. Quartal für das gesamte Ka-
lenderjahr in Rechnung gestellt. Wird das Abonnement während des Ka-
lenderjahres zum Ende der Mindestlaufzeit gekündigt und ist bereits die
volle Jahres-Abonnementgebühr bezahlt, wird diese für die nicht mehr
bezogenen Hefte anteilig zurückerstattet. Kein Buchhandelsrabatt. Die
mit dem Namen des Verfassers/der Verfasserin veröffentlichten Beiträge
geben dessen/deren persönliche Meinung wieder. Nachdruck oder
elektronische Wiedergabe nur mit Genehmigung der Schriftleitung. 
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Kommunale Daseinsvorsorge  
durch optimal abgestimmte Prozesse
Nutzen Sie unsere 20-jährige Beratungserfahrung  
mit Kommunen in NRW

Kommunal Agentur NRW GmbH
Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf
Tel: 0 211 / 4 30 77 – 0
fax: 0 211 / 4 30 77 – 22

info@KommunalAgenturNRW.de
www.KommunalAgenturNRW.de




